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Juni 1847.

Deutſchland.
Berlin. Sitzung der Drei-Stände-Kurie am 26. Mai.

Folgende Gegenſtände wurden in der Sitzung verhandelt:
zwei Jnterpellationen über eine faktiſche Jmprimatur-

loſigkeit fur Aufſätze, welche Abgeordnete als Manuſcript
fur die Deputirten drucken laſſen wollten und uber die Zeit,
wann ſich Sprecher zu melden haben; 2) ein Gutachten
uüber die Abloösbarkeit der noch beſtehenden bäuerlichen Lehne;
3) Gutachten uüber die Maßregeln gegen die nachtheiligen
Dismembrationen; 4) Gutachten uber Errichtung eines
Handels miniſteriums 5) Gutachten über die Jnterpretation
der Beſtimmung uüber die Sonderung in Theile und 6) Gut-
achten uber das Salzmonopol und die Salzſteuer.

1) Der Legationsrath Kupfer aus dem Poſenſchen
hatte, nach ſeiner auf der Tribüne gegebenen Erzahlung,
die Abſicht, ſeinen Antrag, den er über die Periodicität
des Vereinigten Landtags an die Drei-Stande-Kurie geſtellt,
als Manuſcript in Berlin drucken und ſo an die Stan-
demitglieder vertheilen zu laſſen. Um die Druckerlaub-
niß, im Sinne des Cenſurgeſetzes fur alle Schriftſtucke un
ter 20 Bogen, zu erlangen hatte er ſich an den Eenſor,
an das Miniſterium des Jnnern und an den Marſchall ge-
wendet, aber alle hätten ſich fur inkompetent erklärt. Jn
ſeinem Referat nannte er dieſen Zuſtand eine faktiſche Jm-
primaturloſigkeit und bei der beſtehenden Preßgeſetzgebung
ein Druckinterdikt fur Mitglieder des Vereinigten Landtags.
Der Abg. Milde aus Breslau erklarte, daß er ſich in
demſelben Falle befinde. Der Landtagskommiſſar
fuührte an, daß er ſich über dieſe Angelegenheit ausfuhrlich
gegen die Marſchälle geäußert habe und erklarte ſich be
reit, ſeine Anſicht in der nächſten Sitzung vorzutragen.
Vorläufig führte er das Geſetz vom 30. Juni 1843 als
maßgebend an, und es müſſe dabei ſein Bewenden ſo lange
haben bis nicht der Marſchall entſcheide, daß der Druck
im Jntereſſe des Landtags zur Jnformation der Mitglieder
erfolge. Der Marſchall beſtätigte, daß ihm eine Mit-
theilung vom Kommiſſar gemacht ſei, er habe aber geant-
wortet, daß er in ſeiner Stellung und bei ſeinen ſtändi-

ſchen Pflichten eine ſolche Art der Cenſur nicht übernehmen
köonne, daß er entweder die Befugniß erhalten mußte, alle
dem Landtage zugegangenen Petitionsanträge zum Drucke
zu beföoördern, oder daß die Druckerlaubniß ſich nur auf
diejenigen beſchränken muſſe, bei denen der Druck wegen
des Geſchaftsganges nothwendig ſei.

Die zweite Jnterpellation betraf die Gewohnheit, nach
welcher ſich Mitglieder, welche bei einem Gegenſtande das
Wort nehmen wollen oft Tage lang vorher bei dem Mar-
ſchall melden. Dieſe Gewohnheit nannte der Freiherr
v. Lilien-Echthauſen eine unzweckmaßige und regle-
mentswidrige und trug darauf an, daß man ſich nur von
dem Augenblicke an, wo die Diskuſſion eroöffnet werde,
durch Aufſtehen melden ſolle. Dieſer Vorſchlag wurde nach
längerer Diskuſſion durch Abſtimmung angenommen.

2) Ueber Ablösbarkeit der noch beſtehenden
bäuerlichen Lehne. Die mit der Begutachtung der von
dem Abgeordneten Dans mann eingereichten Petition uüber
die Abloösbarkeit beauftragte Kommiſſion ſtellte den Antrag:
Der hohe Landtag möge beſchließen, daß Se. Majeſtät
der König allerunterthänigſt gebeten werde, des baldigſten
einen Geſetzentwurf ausarbeiten zu laſſen, welcher die Ab-
lösbarkeit der beſtehenden bäuerlichen Lehne unter Feſtſtel-
lung angemeſſener Ablöſungsgrundſatze zur Entſchädigung
der Lehnsherrn ausſpricht. Das darüber ausgefertigre
Gutachten war ſo gruündlich und die Petition des baäuer-
lichen Abgeordneten erſchöpfte das Thema ſo umfaſſend,
daß die Kurie den Antrag nach einigen unweſentlichen Be
merkungen und ohne Debatte einſtimmig annahm.

3) Ueber Maßregeln gegen die nachtheiligen
Dismembrationen. Die Abgeordneten v. Jena und
Dans mann aus dem Brandenburgiſchen, Bleyer aus
Schleſien und Gadegaſt aus Preußen hatten in ihren
Petitionen die Nachtheile geſchildert, welche die Geldver-
legenheit und die Gewinnſucht dem Landbau und der Exiſtenz
des Bauernſtandes durch Zerſtuckelung von Bauernguüütern
zufugten. Sie hatten ausgefuhrt, daß die Kräfte der Ge-
meinden geſchwächt, die Belaſtung aber erhöht werde und
daß nicht ſelten die Parzellenkäufer durch Rechtsunſicher



heit zu Grunde gerichtet wurden. Als Abhulfe ſchlugen
die Antragſteller vor, daß a) jedem Beſitzer eines Bauern
hofes geſtattet werde, denſelben als Fideikommiß zu kon-
ſtituiren, und daß, um dies zu erleichtern, Stempelfrei-
heit fur die bezuglichen Verträge gewährt werde; b) daß
die Parzellirungsbefugniß auf ein Flächenminimum beſchrankt
werde, und e) daß Niemand zur Zerſtuckelung eines Grund-
ſtuckes befugt ſein ſolle, der ſich nicht mindeſtens 5 Jahre
im Beſitz deſſelben befunden habe. Dagegen bemerkte nun
die Abtheilung folgendes:

Die Abtheilung pflichtet einſtimmig den Antragſtellern darin
bei, daß die Parzellirungen, welche durch äußere Motive, nicht aber
durch die natürliche Entwickelung der geſellſchaftlichen Kräfte her-
vorgerufen werden, mit Uebelſtänden verbunden ſind, welche den
Fortſchritten der Landes- und der Volkskultur hindernd entgegen-
treten. Sie iſt indeſſen der Ueberzeugung, daß gegen dieſe Uebel-
ſtände und insbeſondere gegen die ſogenannten Hofſchlächtereien
keine andere legislativen Maßregeln zuläſſig ſind, als diejenigen,
welche in den 2 und 4 des Geſetzes vom 3. Januar 1845 über
die Zertheilung von Grundſtücken und die Gründung neuer An
ſiedelungen enthalten ſind, namentlich die Beſtimmungen, daß
Dismembrations- Verträge vor dem Richter der Sache und nicht
vor Berichtigung des Beſitztitels des Veräußerers oder doch nicht
vor Ablauf eines Jahres und bevor die Möglichkeit nachgewieſen
ſei, dieſen Beſitztitel zu berichtigen, aufgenommen werden ſollen.
Zwar werden auch dieſe, wie überhaupt die legislatoriſchen Maßre-
geln, welche der Gewinnſucht und Privatſpeculation entgegentreten,
durch mancherlei ſimulirte Verabredungen umgangen; indeſſen lehrt
die Erfahrung, daß es der Geſetzgebung überhaupt unmöglich iſt,
dem zu begegnen. Wollte die Geſetzgebung unmittelbare Schran-
ken errichten, ſo würde ſie dadurch mit dem Prinzip der neueren
Agrar-Geſetzgebung, dem der freien Bewegung, welches ſich im All-
gemeinen als Baſis jeglichen Fortſchritts erwieſen hat, in Wider-
ſpruch treten und dadurch vorausſichtlich um ſo größere Uebelſtände
hervorrufen.

Ueberhaupt müſſen die von den Petenten angeregten Uebel-
ſtände als die äußere Erſcheinung eines geſellſchaftlichen Leidens
angeſehen werden deſſen Wurzeln ſehr viel tiefer liegen und die
nach der Anſicht der Abtheilung namentlich darin erkannt werden
müſſen, daß die mittelalterliche Agrarverfaſſung aufgelöſt worden,
ohne daß eine den neueren Verhältniſſen entſprechende Geſtaltung
der agrariſchen Verhältniſſe an deren Stelle getreten. So iſt die
mittelalterliche Korporativ- Verfaſſung aufgehoben und noch immer
fehlt den mittleren und öſtlichen Provinzen die Landgemeinde-
Ordnung, ſo wie eine damit in Einklang ſtehende ländliche Polizei
Verfaſſung Die mittelalterlichen Naturalleiſtungen gegen Staat,
Grundherrn und Familie ſind aufgehoben und in Geldleiſtungen
verwandelt worden, und es fehlen Kreditanſtalten, welche den Ru-
ſtikalbeſitzern die erforderlichen Betriebsmittel, ſo wie die Gelegenheit
zur Anſammlung von Erſparniſſen und neuen Meliorations-Ka-
pitalien, darbieten in den öſtlichen Provinzen außerdem die ſeit
Einführung der Geldwirthſchaftsform eine Lebensbedingung gewor-
dene Verbindung des Landbaues mit der Fabrikation und insbe
ſondere mit dem ſogenannten kleinen Gewerbe. Jm Gegentheil
iſt die vormals ſo blühend geweſene Spinnerei und Weberei der
überlegenen Konkurrenz des Auslandes erlegen u. ſ. w.

Die Abtheilung iſt der vollen Ueberzeugung, daß die zügelloſe,
d. h. aus keinem inneren Bedürfniß hervorgehende Bodenzerſplitte
rung eine aus vielen ſozialen Mißſtänden hervorgehende krankhafte
Erſcheinung iſt, die ſich durch Palliative nicht beſeitigen läßt, deren
Verſchwinden indeſſen nach Herſtellung geſunder geſellſchaftlicher
Zuſtände und insbeſondere nach Ausfüllung der vorbezeichneten
Lücken mit Sicherheit erwartet werden darf. Sie glaubt demnach
auf die Vorſchläge der Petenten nicht eingehen, dem hohen Ver
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einigten Landtage aber um ſo dringender die Berückſichtigung der
anderweit zur Berathung kommenden Petitionen wegen Emanation
einer Landgemeinde- und einer ländlichen Polizei-Ordnung, Errich
tung von ländlichen Hypothekenbanden, Förderung der Fabrikation
in den öſtlichen Provinzen u. ſ. w. empfehlen zu müſſen.

Die Kurie pflichtete dem Antrage der Abtheilung bei,
ſie nahm die Petitionsanträge gar nicht in Betracht.

4) Ueber Errichtung eines Handelsminiſte-
riums. Von den Abgeordneten Wächter, Ritter,
Milde, Schauß, Abegg, Jebens und Frantzius
war auf Errichtung eines Handels miniſteriums oder eines
Miniſteriums fur Handel und Gewerbe, oder eines Han-
delsminiſteriums und von Handelskammern angetragen. Dem
Vernehmen nach ſind noch von andern Städten Petitionen
deſſelben Jnhalts vorbereitet worden, man ſcheint aber da-
mit entweder nicht zu Stande gekommen zu ſein oder Be
denken gehabt zu haben, die zu Stande gekommenen ein-
zureichen. Wie dem auch ſein mag, aus dem Gutachten
geht hervor, wie das Volk ſchon laängſt gewunſcht und die
erforderlichen Schritte gethan hat, dem Handel und Ge-
werbe diejenige Eentralleitung zu erbitten, ohne welche dieſe
Quellen der allgemeinen Volkswohlfahrt nie ergiebig fließen
können. Hören wir, wie ſich darüber die Abtheilung des
Landtags äußert:

Schon im Jahre 1817 wurde es von der Geſetzgebung an-
erkannt, daß Ackerbau, Handel und Jnduſtrie, als die wichtigſten
Träger der materiellen Nationalwohlfahrt, einer beſonderen Pflege
bedürfen und durch die Kabinets-Ordre vom 2. December 1817
eine ſelbſtſtändige Vertretung dieſer Jntereſſen durch ein Handels
Miniſterium angeordnet. Durch Kabinets Ordre vom 8. Juni
1825 wurde dieſes Handels Miniſterium aufgelöſt und die Ge
ſchäftszweige deſſelben dem Miniſterium des Jnnern überwiesen.
Die Kabinets- Ordre vom 12. Januar 1835 rief abermals ein
ſelbſtſtändiges Miniſterium für Gewerbe- Angelegenheiten ins Leben.
Die Kabinets- Ordre vom 11. Januar 1838 hob jenes Central-
Organ wieder auf und ordnete eine Vertheilung der demſelben
zugeſtandenen Geſchäftszweige unter die Miniſterien des Jnnern
und der Finanzen an. Nach dieſer bis heute unverändert fortbe-
ſtehenden Regulirung der Kabinets Ordre vom 11. Januar 1838
gehören zum Reſſort des Miniſteriums des Jnnern:

Alle Anſtalten zur Beförderung der Landwirthſchaft
die Beaufſichtigung der landwirthſchaftlichen Kredit- An

ſtalten, der Geldinſtitute, der Corporationen und Ge-
meinen, der weſtfäliſchen Hülfskaſſe, der Kreis und
Kommunal Sparkaſſen und dergleichen

zum Reſſort des Miniſteriums der Finanzen
Die Verwaltung für Handel, Fabrikation und Bauweſen,

einſchließlich für das Chauſſeebauweſen (Kabinets-Ordre
vom 4. April 1837);

das Bergwerk, Hütten und Salinenweſen (Kabinets-
Ordre vom 28. April 1834).

Zum gemeinſchaftlichen Reſſort des Miniſteriums des Jnnern und
der Finanzen gehören

die Angelegenheiten der pomwerſchen ritterſchaftlichen
Privatbank;

die Angelegenheiten, welche den allgemeinen Marktverkeh
betreffen

die Gewerbe Polizei.
Der häufige Wechſel in der Vertheilung der Geſchäfte von

1817 bis 1838 läßt vermuthen, daß Rückſichten auf die den ein
zelnen Departements zur Zeit vorſtehenden Perſönlichkeiten dabei
von großem Einfluſſe geweſen ſind.

Mehrere provinzialſtändiſche Verſammlungen haben ſeit dem
Jahre 1838 ihre Ueberzeugung dahin ausgeſprochen daß eine
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Zerſplitterung der Jntereſſen des Ackerbaues, des Handels und der
Induſtrie in untergeordnete Nebenzweige zweier Miniſterien der
hohen und ſtets ſteigenden Bedeutung dieſer Haupthebel der Na
tional Wohlfahrt nicht entſpreche, vielmehr einzig die Herſtellung
der früheren ſelbſtſtändigen Vertretung für eine den Bedürfniſſen
des Landes entſprechende Berückſichtigung derſelben Gewähr biete.
Kurz nach der Aufhebung des Miniſteriums für Gewerbe Angele
genheiten (1838) trugen im Jahre 1841 die Provinzial Stände
der Provinz Pommern auf Wiederherſtellung eines ſelbſtſtändigen
Central-Organs für Handel, Gewerbe und Jnduſtrie an. Gleiche
Anträge erfolgten im Jahre 1843 von den Provinzial Ständen
der Provinz Preusen und der Rhein -Provinz, im Jahre 1845
von den Provinzial-Ständen der Provinz Schleſien und der Rhein
Provinz. Dieſe wiederholten Anträge der Provinzial-Stände laſſen
um ſo mehr auf das Vorhandenſein eines dringend gefühlten Be-
dürfniſſes ſchließen da dieſelben gleichzeitig von Provinzen ausge
gangen ſind, deren Jntereſſe in Bezug auf Ackerbau, Handel und
Jnduſtrie häufig als kollidirend dargeſtellt wird. Die dem Ver-
einigten Landtage eingereichten, von Deputirten der Provinzen
Brandenburg, Pommern, Preußen Schleſien ausgegangenen An
träge bekunden, daß das Jntereſſe an jener Frage noch fortdauernd
in faſt allen Provinzen des Staates lebhaft empfunden daß das
Bedürfniß einer Aenderung der beſtehenden Einrichtung für ein
ſehr dringendes gehalten wird.

Die von den Antragſtellern vorgebrachten oder in der Dis-
kuſſion der Abtheilung zum Vortrag gekommenen Gründe, die dem
Antrage zur Seite ſtehen, ſind im Weſentlichen folgende:

Ackerbau, Handel und Gewerbe ſind mit der ſteigenden Kul-
tur des Volkes, mit der hohen Ausbildung techniſcher Kräfte und
Fertigkeiten in den letzten funfzig Jahren zu einer Entwickelung
vorgeſchritten, von der vergangene Zeiten kaum eine Ahnung gehabt
haben die Production iſt in unglaublichem Maße geſteigert der
Verkehr der Perſonen und Producte iſt durch Dampfſchiffe und
Eiſenbahnen unendlich erleichtert mit der Production ſind in faſt
gleichem Maße die Bedürfniſſe der Völker geſtiegen, der Krieg der
Waffen iſt zu einem Kriege der Jnduſtrie zwiſchen den induſtriellen
Nationen Europa's geworden, und die ausgebildeten Verhältniſſe
haben tauſendfache Verzweigungen, die nur der geübteſte Blick zu
erkennen und zu fördern vermag.

Jn allen europäiſchen Staaten ſind Ackerbau, Handel und
Jnduſtrie längſt als die wichtigſten Hebel der National-Oekonomie
anerkannt. Die Beförderung dieſer Intereſſen bildet eine der höch
ſten Aufgaben der Staatsmänner, und in den meiſten Staaten
ſind an den Eentralſtellen der Verwaltung ſelbſtſtändige Organe
zur Wahrnehmung derſelben angeordnet. Jn Preußen ſind die in
dem Boden, dem Handel und der Jnduſtrie liegenden Kräfte zur
Hebung des National-Wohlſtandes zum großen Theil noch natür
lich und künſtlich gefeſſelt. Die Entfeſſelung derſelben kann nur
einer Hand gelingen, welche dieſe Quellen des National-Reichthums
in allen ihren beſonderen Verhältniſſen ins Auge faßt, dabei von
einer praktiſchen, ſachkundigen Umgebung unterſtützt wird und nicht
durch anderweitige widerſtreitende Pflichten gebunden iſt. Ein
ſelbſtſtändiges Handels Miniſterium erſcheint für Preußen um ſo
nöthiger, da Preußen politiſch wie kommerziell berufen iſt, an der
Spitze des großen deutſchen Staatenbundes die Jntereſſen aller
deutſchen Stämme dem Auslande gegenüber zu vertreten. Durch
den Zoll Verein ſind die Jntereſſen unſeres engeren Vaterlandes
durch die ſämmtlicher Zollvereins- Staaten bedingt eine unausge
ſetzte Ausgleichung divergirender Anſichten und Wünſche im Jnnern,
eine unausgeſetzte Vertretung neu hervortretender oder veränderter
Beziehungen zum Auslande iſt die nothwendige Konſequenz dieſes
Bundes.

Ein preußiſches Handels Miniſterium wird als ſeine Haupt-
Aufgabe es zu betrachten haben, die noch unentwickelten Krafte
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des Landes anzuregen und zu foördern, den Produkten und Ma-
nufakten des Landes neue Abſatzquellen zu eröffnen, die Bedürf-
niſſe des Ackerbaues, der Induſtrie und des Handels aller Or-
ten im Einzelnen zu erforſchen und die zur Befriedigung der-
ſelben etwa nothwendige Mitwirkung des Staates zu beantragen
und vorzubereiten. Dieſes Ziel ſcheint bei der beſtehenden Or-
ganiſation, wo die Branchen des Handels Miniſteriums, in
verſchiedene Nebenzweige zerſplittert, den Miniſterien des Jn
nern und der Finanzen zugetheilt ſind, durchaus unerreichbar,
ja die feſte Verfolgung deſſelben ſcheint mit dem anderweitigen
Geſchäftskreiſe jener Miniſterien unverträglich. Gegen dieſe
Behandlungsweiſe ſtreitet die hohe Wichtigkeit und der Umfang
der Materie, die in allen ihren Beziehungen nur von einem
Manne uberſehen und feſt im Auge gehalten werden kann, der
ihr ſeine ganze Thätigkeit wiomet. Die volle Thatkraft eines
Mannes reicht kaum aus dieſes Gebiet, was die Hauptquellen
des National-Reichthums umfaßt, zu bewaltigen, es fordert
eine Vorbildung, die, nach dem Gange menſchlicher Entwicke-
lung, die bei dem größeren Reichthum an Stoff mehr und mehr
der Fachbildung ſich zuneigt, nur bei Jndividuen gefunden wer
den wird, die dieſem Zweige ein ganzes Leben widmen und ge-
widmet haben. Der Finanz- Miniſter hat in ſeinem Geſchäfts-
kreiſe die Finanzquellen des Staates vorzugsweiſe aus dem Ge-
ſichtspunkte des zeitigen Staats Beduürfniſſes aufzufaſſen, er hat
fur den regelmäßigen Unterhalt der Staats Verwaltung die
Mittel bereit zu halten und die Vertheilung der Steuern ſo zu
bewirken daß durch eine gerechte Vertheilung die ſittliche und
materielle Kraft des Volkes gehoben werde. Der in ſeinen ein-
zelnen Poſitionen feſtſtehende Bedarf des Staatshausbaltes muß
gedeckt werden: hieruber zu wachen Ausfaälle unmöglich zu ma-
chen, die Einnahme möglichſt zu ſteigern, dies ſind die nachſten
Pflichten des Finanz- Miniſters, welche denſelben oft nöthigen,
dem Handel, der Jnduſtrie und den Gewerben nur inſoweit
Beruückſichtigung angedeihen zu laſſen, als dieſelben als Mittel
zu augenblicklichen finanziellen Zwecken betrachtet werden können.
Der Handels Miniſter, als ſolcher, hat nur eine indirekte Be-
ziehung zu den Steuern als Staats-Einnahme, er hat nicht die
augenblickliche Ergiebigkeit des Ackerbaues, des Handels und der
Induſtrie für die Staats-Bedürfniſſe, ſondern den Weg ins
Auge zu faſſen, auf welchem dieſe drei großen Faktoren des Na
tionalreichthums dauernd gekräftigt und gehoben werden können.
Dieſer Weg wird in ſehr vielen Fällen, namentlich bei Be-
gruündung neuer Erwerbszweige, augenblickliche finanzielle Opfer
des Staates erfordern, Opfer von vorübergehender verhältniß-
mäßig geringfügiger Natur, die durch den erhöhten Wohlſtand,
durch die dadurch erhöhte Leiſtungsfähigkeit der Staatsbürger ſich
raſch wieder ausgleichen und dauernd ſichere Stützen der Staats
Einnahme verſchaffen. Aus dem Standpunkte des Handels

diniſters betrachtet, ſind die in ſein Reſſort fallenden Steuern
vorzugsweiſe ein Mittel, den Ackerbau, den Handel und die
Induſtrie des Landes gegen übermächtige Konkurrenz des Aus-
landes zu ſchützen, ihnen einen ſtetigen Markt zu ſichern, und
es iſt nur Nebenſache, daß dieſelben zu der Staatskaſſe bei-
tragen.

Wem es zweifelhaft ſein könnte, daß die auf induſtrielle
Erzeugniſſe laſtenden Zölle vorzugsweiſe zu Gunſten der Induſtrie
etablirt ſind, der hat nur das in der Steuer Geſetzgebung vom
Jahre 1818 ausgeſprochene Prinzip des Zollſchutzes zur Befor-
derung der Jnduſtrie und das von einer anderen Richtung be-
vorwortete Prinzip der Handelsfreiheit ſcharf ins Auge zu faſ-
ſen. Beide Syſteme fuhren in Bezug auf die von induſtriellen
Erzeugniſſen der Staatskaſſe zufließende Einnahme zu gleichem
Reſultate, beide thun auf verſchiedenem Wege die Nothwendig-
keit dar von dieſen Einnahmen zu abſtrahiren, um dem Lande



die ſchlummernden Kräfte zur Erhöhung ſeines Wohlſtandes zu
erſchließen. Die Geſammt Einnahme aus den Abgaben auf Jn-
duſtrie Erzeugniſſe beträgt im Zoll Verein pro 1845 5,796,872
Rthlr., alſo für Preußen p. p. 3,175,000 Rthlr. Die Gering-
fügigkeit dieſer Summe, gegenüber der hohen Bedeutung, die
dieſelbe indirekt für die ganze materielle Wohlfahrt der Nation
in ſich trägt, beweiſt, daß auf dem Gebiete des Handels der
finanzielle Standpunkt nicht maßgebend ſein kann. Die Uebel-
ſtände, die von einer Vereinigung der nothwendig kollidirenden
Standpunkte, der Finanzzölle, als Quellen der Staats Einnah
me, und der Jnduſtriezölle, als Hebel einer nationalen Jndu-
ſtrie, in einer Hand unzertrennlich erſcheinen, ſind zum Nach-
theile der Jnduſtrie mehrfach grell hervorgetreten, und noch die
letztbeſchloſſene Erhöhung des Twiſtzolles von 2 auf 3 Rthlr.,
die ihrer Tendenz nach einen größeren Schutz inländiſcher Baum-
wollen -Spinnereien bezweckt, in der That jedoch blos als eine
Steigerung der Einnahme aus finanziellem Standpunkte aner-
kannt werden kann, liefert dafür einen neuen Beleg. Es liegt
ſo nahe daß eine Verwaltung, die die Finanzen des Staates
zum Hauptgegenſtande hat und haben muß, dieſen Geſichts-
punkt feſthält, daß es gegen die Natur der Verhaltniſſe zu ſtrei-
ten ſcheint, wenn dieſelbe zugleich ſich auf einen ihr an ſich
ganz fremden Standpunkt der Beurtheilung ſtellen ſoll.

Eben ſo ſehr, wie der in der Natur der Sache liegende
Konflikt zwiſchen den Finanzzöllen und den Jnduſtriezöllen, eben
ſo ſehr iſt die Unmöglichkeit, zu gleicher Zeit das weite Gebiet
des Ackerbaues, des Handels und der Jnduſtrie und das der
Stagts- Finanzen zu überſehen, praktiſch hervorgetreten. Be-
kannte neuere Ereigniſſe bieten dafur ſchlagende Beweiſe. Daß
ſie möglich geweſen, wenn die Intereſſen des Handels und der
Induſtrie ihr eigenes Organ unter den Rathgebern der Krone
gehabt iſt kaum denkbar. Weitere Belege dafür liegen in dem
Abſchluſſe faſt ſammtlicher Handels Traktate mit dem Auslande,
die in der Regel gleich nach dem Abſchluſſe vom Volke als ſei-
nem Jntereſſe zuwiderlaufend, erkannt wurden und nach Ablauf
der geſetzlichen Friſt gekuundigt werden mußten. Es wird udber-
flüſſig ſein, daran zu erinnern, daß der Beitritt der Nordſee-
küſte zum Zoll Verein und in deſſen Folge die Annahme eines
nationalen Schifffahrts- Geſetzes bis jetzt gänzlich ohne Erfolg
angeſtrebt worden iſt. Ein Haupthinderniß dieſes Anſchluſſes iſt
ſtets in einer mit dem Seeverkehr gänzlich unvereinbaren pein-
lichen Kontrole bei der Verſteuerung, in einem hemmenden und
zeitraubenden Formenweſen bei der Abfertigung gefunden worden,
was nur durch fiskaliſche Rückſichten motivirt erſcheinen kann.

Jn unſerem Vaterlande werden die Klagen der Jnduſtrie,
ſo wie des Ackerbaues, lauter und lauter, und die Anſicht iſt
weit verbreitet, daß dieſe Klagen zu großem Theile darin be-
grundet ſind, daß dieſe Zweige der Vertretung eines Central
Organs ermangeln, was ihre Jntereſſen ſelbſtſtandig wahrnimmt
und bei etwaigem Konflikte mit den finanziellen Intereſſen des
Staates nicht unbedingt unterliegt. Jn der Organiſation eines
Handels Amtes kann dieſes ſelbſtſtändige Organ nicht erkannt
werden. Jn dieſer Jnſtitution liegt die Anerkennung, aber nicht
die Befriedigung des Bedurfniſſes. Das Handels Amt hat eine
rein theoretiſche Stellung und kann durch die Einſicht ſeines
Chefs und durch die unter ſeinem Vorſitz ſtattgefundenen Berg-
thungen das Daſein eines Konflikts zwiſchen dem finanziellen
und induſtriellen Standpunkte wohl konſtatiren, es kann aber
dieſen Konflikt nicht heben. Die Theorie wird für die Ratio-
nalJntereſſen erſt dann fruchtbar, wenn ihr die Praxis auf dem
Fuße folgt. Dem Pruaſidenten des Handels Amtes ſteht nach
S. 3. des Geſetzes vom 7. Juni 1844 eine Theilnahme an der
Verwaltung des Handels und Gewerbeweſens nicht zu, derſelbe
iſt nicht Mitglied des Staats Miniſteriums, ſondern hat nur
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in beſtimmten Fällen eine berathende Stimme. An dieſer Klippe
iſt bis jetzt die Wirkſamkeit des Handels Amtes geſcheitert.
Seine Vorſchläge haben keine Ausfuhrung erlangen koönnen,
weil ſie auf eine in den meiſten Fällen unüberſteigliche Schranke,
auf die entgegengeſetzte Ueberzeugung des Finanz Miniſteriums,
geſtoßen ſind.

Es wird keiner weiteren Ausfuhrung bedurfen, um die Ueber
zeugung zu begründen, daß ein ſolches ſelbſtſtandiges Nebenein-
anderſtehen abweichender Anſichten wovon die eine auf eigene
Kenntnißnahme von den induſtriellen Zuſtanden des Landes und
auf Mittheilungen und Berathungen von Gewerbe Verſtändigen
beruht und mit den Wuünſchen des Landes im Weſentlichen über-
einſtimmt, die andere aber die Anwendung der praktiſchen Hand-
habe, wodurch eine Anſicht erſt Leben und Bedeutung erlangen
kann, konſequent verweigert, zu einer ſegensvollen Entwickelung
der National-Wohlfahrt nicht führen kann.

Ein Handels- Miniſterium erſcheint deshalb geboten, um
die öffentliche Meinung in Bezug auf die Wahrnehmung der
weſentlichſten Jntereſſen des Staates zu beruhigen; es ſcheint
geboten, um den in letzter Zeit ſchroff hervorgetretenen Konflikt
zwiſchen den finanziellen und induſtriellen Jntereſſen des Staa-
tes zu vermitteln; geboten, um mit feſter Hand die Handels
Politik des Zoll- Vereins fortzubilden und dem Auslande gegen-
über dem Zoll- Vereine diejenige Achtung und Bedeutung zu ver
ſchaffen, die der wach gewordene Nationalgeiſt im Bunde mit
der Volkswirthſchaft fordert; es ſcheint endlich am dringendſten
geboten um die Einheit herzuſtellen und der Zerſplitterung von
Geſchäftszweigen, die ihrem Weſen nach zuſammengehören, ein
Ende zu machen. Die letzteren Motive namentlich ſind es, die
in Preußen ein Miniſterium fur Ackerbau, Handel und Jndu-
ſtrie wuunſchenswerth machen. Die Wechſelwirkung dieſer Thä-
tigkeitsformen iſt uüberall vorhanden am innigſten aber da, wo
noch keine Vergangenheit einen dieſer drei Zweige auf Koſten
der beiden anderen künſtlich und treibhausartig emporgetrieben
hat. Preußen muß, die Lehren der Geſchichte der Nachbarvöl
ker benutzend dieſe drei Hebel des National-Reichthums gleich-
zeitig entwickeln, und damit keine einſeitige Entwickelung des
einen auf Koſten des anderen eintrete, erſcheint es nothwendig,
daß die Vertretung derſelben einer Hand anvertraut werde.

Die ſechste Abtheilung trägt, geſtützt auf die hier entwickel-
ten Motive, darauf an

An Se. Majeſtät den König die ehrfurchtsvolle Bitte zu rich
ten, die Umwandlung des zur Zeit beſtehenden Handels Am-
tes in ein ſelbſtſtandiges Miniſterium für Ackerbau, Handel
und Jnduſtrie Allergnaädigſt anordnen zu wollen.

Der Abg. Meviſſen, als Referent der Abtheilung,
machte außerdem auf den gedruckten Zuſtand der Jnduſtrie
in allen Provinzen aufmerkſam und behauptete, Preußen
ſei in den letzten 7 Jahren nicht in gleichem Verhältniß
mit andern großen Völkern und ruührigern Staaten fortge-
ſchritten. Das Volk wurde daruüber zu einer beſſern Ein
ſicht gelangen, wenn wir uber unſer Vaterland genauere
Statiſtiken, eine beſſere vergleichende Finanzwiſſenſchaft be
ſaßen, wie ſie in England, Frankreich und Belgien gege-
ben wurden. Die ſtatiſtiſche Publizität jener Länder zeige
ganz andere Fortſchritte der nationalen Wohlfahrt, als bei
uns. Es gebe zwar in jenen Ländern ein Proletariat, wie
bei uns aber es ſei ein induſtrielles; bei uns wäre das
Proletariat in der Landwirthſchaft. Wie groß der Unter
ſchied zwiſchen beiden Gattungen ſei, zeige England mit
dem induſtriellen und Jrland mit dem landlichen und agri-
kolen Proletariat. Hinſichtlich unſrer Verwaltungsorgani
ſation machte er darauf aufmerkſam, daß die verſchiedenen
ſelbſtſtandigen Verwaltungszweige unabweislich auf einen
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Ausgleichungspunkt hindrängten. Dieſer Ausgleichungspunkt
werde gefunden in einem Miniſterpräſidenten, wie es in
England und in Frankreich der Fall ſei. Bei uns ſei über
all Mangel an Einheit und Mangel an großen Grundſatzen.
So gebe es 6 ſelbſtſtändige Departements fur die Staats-
finanzen nämlich ein Departement fur die Staatsſchulden,
eins fur die Bank, eins fur die Seehandlung, eins für
die Poſt, eins fur den Schatz und eins fur die Domanen.
Ganz dieſelbe Zerſplitterung fände ſich bei den Gewerbs-,
Handels und Ackerbauverhältniſſen. Dem Antrage der
Kommiſſion ſchloſſen ſich mit beredten Worten die Kaufleute
und Fabrikanten Diergardt und v. Eynern aus Bar-
men an. Der Praſident der Köolner Dampfſchifffahrtsge-
ſellſchaft Merkens fand es angemeſſen, daß ein Handels-
miniſterium errichtet werde, dem man auch wohl das De-
partement des Ackerbaues zuweiſen konne, nur verbat er
ſich die Hinzuſetzung der Jnduſtrie, denn Handel und Jn-
duſtrie ſtänden einander feindlich entgegen lieber ſolle man
doch auf ein Jnduſtrie- und Vertheurungsminiſterium an-
tragen. Mit ſcharfen Worten wies Diergardt den Koöl-
ner Deputirten zuruck, ſo wie ihn Kaufmann Milde
grundlich rektifizirte. Der letztere fuührte außerdem aus,
daß jetzt auch in Deutſchland die Ueberzeugung allgemein
Wurzel gefaßt habe, daß der Handel, wenn er etwas Tuüch-
tiges leiſten wolle, die Arbeitskräfte des Volkes befruchten
muſſe und daß ein bloßes Handeln, welches in der einen
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Hand kauft und in der andern verkauft, dem Wohlſtande
keine Huülfe gewahre. Der wahrhaft produktive Handel,
derjenige, welcher Arbeitskrafte ſchafft und beſchaftigt, ver
abſcheue jenen alten, dem Merkantilſyſtem entlehnten Grund-
ſatz, daß man da kaufen muſſe, wo es am wohfſfeilſten ſei.
Schließlich wies der Redner noch auf die Krakauer Ange-
legenheit hin; er ſagte, im Volke ſei die Ueberzeugung,
daß, wenn wir ein Handelsminiſterium gehabt haätten, die
Nachtheile nimmermehr hatten hervortreten koönnen, die
wirklich zu Tage gekommen wären. Hierauf hielt Hanſe-
mann folgende Rede:

Es iſt von einem der beiden Herren Abgeordneten von Köln
behauptet worden, Handel und Jnduſtrie ſtänden ſich feindlich
entgegen. Jch gehe nicht auf eine lange Eroörterung hieruber
ein, ſondern will den behaupteten Satz nur durch eine einzige
Thatſache widerlegen. Jn Hamburg iſt eine Kommiſſion zu
ſammengetreten beſtehend aus den angeſehenſten Kaufleuten;
Hamburg iſt, wie bekannt, nicht eine Jnduſtrie-, ſondern eine
Handelsſtadt; dieſe Kommiſſion hat uüber die Jntereſſen Ham-
burgs in Beziehung zum Zollverein Bericht erſtattet. Sie hat
bei dieſer Veranlaſſung gerade hervorgehoben wie nahe Handel
und Jnduſtrie ſich verwandt ſind, wie der Handel, namentlich
Hamburgs, ohne eine kraftige Jnduſtrie Deutſchlands nicht groß
werden könne. Man kann verſchiedener Anſicht über die Mit-
tel ſein, die Jnduſtrie zu heben, aber über die enge Verbindung
von Handel und Induſtrie iſt, ſo viel ich weiß, heutiges Tages
kein Zweifel mehr.

Von dem Referenten iſt ſchon hervorgehoben worden, daß
im Organismus unſerer Staats Verwaltung gewiſſe Fehler be
ſtehen, in Folge deren eine gehörige Vertretung der wichtigſten
Intereſſen nicht ſtattfindet. Meine Ueberzeugung iſt nur, daß,
wenn auch dieſen Mängeln nicht vollkommen durch Bildung
eines Miniſteriums fur Handel, Ackerbau und Gewerbe abge-
holfen wird, doch ein weſentlicher Schritt zur Abhülfe dadurch
geſchehen wird. Es läßt ſich nicht verkennen, meine Herren,
daß dieſe großen Intereſſen des Staates, dieſe Intereſſen auf
welchen die ganze materielle Wohlfahrt deſſelben beruht, nicht
immer die gewünſchte Vertretung gefunden haben. Ich meines-

theils finde dies vorzüglich darin daß dieſe Intereſſen von ver
ſchiedenen Miniſterien als Neben-Attribute derſelben vertreten
worden ſind. Zum Belege deſſen, was ich ſo eben geſagt habe,
werde ich Jhnen einige Erfahrungen anführen und Sie auf ver
ſchiedene Verhältniſſe aufmerkſam machen, die anders ſich ge-
ſtaltet haben würden, wenn ein ſolches Miniſterium beſtanden
hätte. Jn einer unſerer früheren Sitzungen hat der Miniſter
des Jnnern uns bemerklich gemacht, daß der Mangel an Le-
bensmitteln, an Getreide früher nicht hatte gehörig vorgeſehen
werden koönnen, es ſei erſt in der letzten Zeit dieſes ganz klar
geworden. Nun glaube ich, daß, wenn ein ſolches Miniſte
rium, wie dasjenige, wovon heute die Rede iſt, beſtanden hat
te, ein Nichtwiſſen, wie wir es gehoört haben, nicht ſtattge
funden haben wurde. (Oh! Oh!)

Denn bereits im vorigen Jahre hat das LandesOekono-
mie-Kollegium vollſtändize Nachrichten von verſchiedenen land-
wirthſchaftlichen Geſellſchaften eingezogen und das Reſultat die
ſer Mittheilungen beſtand darin, daß wirklich ein erheblicher
Ausfall ſtattfinde. Das Nahere iſt in den gedruckten Berichten
dieſes Kollegiums zu leſen. Nun iſt meine Meinung, daß,
wenn ein eigenes Miniſterium für dieſe Gegenſtände vorhanden
geweſen wäre, eine ſolche Mittheilung einen viel größeren Effekt
hervorgebracht haben würde. Bereits im Referat iſt angeführt
worden, daß die mit dem Auslande abgeſchloſſenen Handels
und Schifffahrts- Verträge nach dem allgemeinen Urtheil der
Gewerbetreibenden Niemand genügt haben. Auch dieſes wurde
bei dem Beſtehen eines ſolchen Miniſteriums ſich anders geſtal-
tet haben. Das Eiſenbahnweſen iſt in unſerem Staate den Pri-
vatgeſellſchaften, ſelbſt auf den Hauptlinien, hingegeben. Wenn
ein Miniſterium fur Ackerbau, Handel und Gewerbe beſtanden
hatte, ſo iſt es nur ſehr wahrſcheinlich daß die wichtigen Grün-
de, welche in Oeſterreich, Baiern, Hannover, Braunſchweig
und in anderen Staaten den Eiſenbahnbau fur Rechnung des
Staates bewirkt haben, auch bei uns Anerkennung gefunden
haben wurden. Das Allgemeine würde ſich gewiß dabei beſſer
befunden haben als bei dem Bau durch Geſellſchaften. Eine
andere Erfahrung haben wir noch kürzlich gehabt. Gegen die
Anſicht des Handels- Amtes, ſelbſt gegen die Anſicht des da-
maligen Finanz-Miniſters, iſt eine Bank Einrichtung getroffen
worden, nach welcher der Staat mit Privatleuten ſich aſſoziirt
hat. Der große Nachtheil von dieſer Einrichtung beſteht darin,
daß, ſobald Krieg ausbricht oder Krieg nur beſorgt wird, dieſe
Bank, weil der Staat daran betheiligt iſt, keinen Kredit haben
wird, daß alle Bankzettel zurückſtrömen gleich den Kaſſen An
weiſungen und dadurch der Staat großer Gefahr ausgeſetzt wird.
Ein Miniſterium, welches die großen Intereſſen der materiellen
Wohlfahrt der Nation allein zu vertreten gehabt hätte, wurde
höchſt wahrſcheinlich ſo wichtige Grunde gegen eine ſolche Maß-
regel geltend gemacht haben, daß ſie nicht zur Ausführung ge-
kommen wäre. Meine Herren! Blicken Sie auf unſere öſtlich
ſten Provinzen, auf Oſt und Weſtpreußen und Poſen, ſo läßt
ſich nicht verkennen, daß dort fur die CommunicationsMittel,
die dieſem Lande ſo ſehr noththun, nicht das Genügende ge
ſchehen iſt. Ein Miniſterium deſſen Aufgabe es allein geweſen
wäre, fur derartige und andere, den National Wohlſtand be-
fördernde Mittel zu wirken, wurde höchſt wahrſcheinlich ſo
dringliche Vorſtellungen ſchon längſt gemacht haben, daß jener
Mangel an Communications- Mitteln nicht mehr vorhanden
wäre. Nun mache ich Sie, meine Herren, noch auf ein paar
Verhältniſſe größerer Art aufmerkſam. Unter den Communi-
cations- Mitteln gerade in flachen Gegenden, wie ſie in einem
großen Theile unſerer Monarchie ſich befinden, nehmen die Ka-
näle einen wichtigen Theil ein. Sehen Sie auf England, Bel
gien, Frankreich, dort beſtehen Kanäle von einem Ende des



Landes bis zu dem anderen. Bei uns iſt fur Kanäle ſeit Frie
drich des Großen Zeit ſehr wenig geſchehen, und doch, meine
Herren, ſind gerade die mittleren und öſtlichen Provinzen durch
großartige Kanalbauten der ſtarkſten Entwickelung des Wohl
ſtandes fähig. Glauben Sie nicht, daß man durch die Eiſen
bahnen der Kanäle entbehren könne. Die Erfahrung hat gerade
bewieſen, daß, nachdem Eiſenbahnen in Ländern, wo Kanale
beſtehen gebaut worden ſind, der Transport auf Kanalen noch
zugenommen hat. Eine ſehr große Frage der Nationalmacht,
der Wohlfahrt der Nation iſt bisher entweder noch nie ernſthaft
erortert oder doch nicht einer Entſcheidung näher gebracht wor-
den. Meine Herren, die Macht, das Anſehen einer Nation
beruht vor allen Dingen darauf, daß ſie vom Auslande geachtet
werde, daß ihre Angehörigen, die im Auslande Geſchafte be-
treiben, überall den gehörigen Schutz finden. Dieſes kann nicht
geſchehen, wenn die Nation nicht durch eine Kriegsmarine ge
hörig ihre Angehörigen im Auslande ſchützen kann. Gelächter.

Jch ſehe einige der Herren lacheln. Nun, ich ſage Jhnen,
es iſt eine ſehr ernſte Sache. Bedenken Sie, meine Herren,
daß nach den Lehren der Geſchichte eine Nation nie eine große
Zukunft zu erwarten hat, wenn ſie nicht mit der Landmacht
auch eine Seemacht verbindet. Dieſes iſt in der neueren Zeit
noch gewiſſer als früher. Es wird, wenn wir ein Miniſterium
haben, welches die Wohlfahrt der Nation in den drei Haupt-
erwerbzweigen vertritt, die Frage ernſthaft zur Erörterung kom-
men, ob es angemeſſen ſei, weniger fur die Landmacht zu ver
wenden und das, was dort erſpart wird, zur Gruändung einer
Marine zu beſtimmen. (Bravoruf!)

Bedenken Sie, meine Herren, daß dieſes Jntereſſe nicht
nur das von Preußen, daß es das von ganz Deutſchland iſt;
bedenken Sie, daß es nach der einſtimmigen Anſicht aller den-
kenden Staatsmänner nur Eine würdige, nur eine große, nütz
liche preußiſche Politik giebt die wahrhaft deutſche.

(Bravoruf!)
Camphauſen fand es vortheilhaft, daß in der

Staatsverwaltung die ſfiskaliſchen und volkswirthſchaftli-
chen Intereſſen repräſentirt werden. Er glaubte aber der
Nutzen einer ſolchen ſelbſtſtändigen Centralleitung gehe nicht
ſo weit, um überſehen zu laſſen, daß im Grunde der
Werth aller Maßregeln fur die Volkswirthſchaftspflege nach
dem Einfluſſe bemeſſen werden muſſe, den ſie auf die Fa
higkeit der Nation zur Tragung von Steuern ausüben
konnten noch gehe er ſo weit, daß die Nothwendigkeit ei-
ner Einheit des geſammten Miniſteriums ihm untergeord-
net werden durfe. Jm Verfolg ſeiner Rede erklarte ſich
der Deputirte gegen den Schutz und Ruückzoll und gegen
ein Miniſterium, das uüberhaupt nur ein Jnduſtrie-Mini-
ſterium ſei. Dieſer Meinung ſchloß ſich auch der Freiherr
v. Gaffron an, indem er gegen frühere Redner vehaup-
tete, der Ackerbau der oöſtlichen Provinzen habe in der letz-
ten Zeit erhebliche Fortſchritte gemacht, und ſich mit Fa-
briken aller Art verbunden. Er bekannte ſich endlich
auch zu der Anſicht, daß eine Marine fur Preußen eine
ſehr ernſte Angelegenheit ſei, daß man aber jetzt ihr gar
keine Ruckſicht ſchenken durfe, weil es noch zu fruüh ſei,
am allerwenigſten durfe man ſie beruückſichtigen, wenn man
glaube, die Ausbildung der Marine mit einer Verminde-
rung der Landmacht zu verbinden. Geh. Rath v. Wer-
deck ſchlug vor, daß das Miniſterium nur den Handel und
die Gewerbe zum Reſſort erhalte, weil der Ackerbau unter
den gegenwärtigen Umſtänden viel zweckmäßiger mit dem
Miniſterium des Jnnern verbunden bleibe. Meviſſen
entgegnete, daß die abſolut nothwendige Ausgleichung zwi-
ſchen den drei großen Faktoren der Nationalwohlfahrt,

Ackerbau, Handel und Jnduſtrie einzig dadurch bewirkt werden
könne, daß ſie in einer Hand vereinigt wurden. Jndem ſich
die Debatte ihrem Schluſſe näherte, erklärte der Land
tagskommiſſar, daß die Regierung bis jetzt geſchwie
gen, um der Entſcheidung der Krone in keinerlei Beziehung
vorzugreifen. Auf den Vorwurf des Abg. Hanſemann,
daß das Miniſterium des Jnnern von dem drohenden Noth-
ſtande nicht zeitig genug unterrichtet geweſen, gab der
Kommiſſar die Verſicherung, daß die Regierung ſchon im
Herbſte ihre Maßregeln ergriffen hätte. Jn Erwiderung
darauf berief ſich Hanſemann auf die ſtenographiſchen
Protokolle. Weiter fuührte der Kommiſſar an, daß ihm
das Nichtzuſtandekommen eines beantragten Eiſenbahnnetzes
zur Laſt gelegt werde, und man habe geſagt, daß dieſes
Netz zur Ausführung gekommen ſein wurde, wenn die Lei-
tung dieſer Angelegenheiten einem Handelsminiſter übertra-
gen wäre. Es habe ſich dabei um 60 Mill. Thaler gehan-
delt, und dieſe Summe unter den damaligen Verhältniſſen
der rechtllchen Kreditloſigkeit des Staates im Wege der An
leihe zu beſchaffen, möchte dem Handelsminiſter eben ſo
unmöglich geweſen ſein, als es dem Finanzminiſter unmog-
lich war.

Nach dieſen Eroörterungen ging die Verſammlung zur
Beſchlußnahme über. Die Frage wurde geſtellt: „Soll Se.
Majeſtät der König gebeten werden, die Umwandlung des
ſeither beſtehenden Handelsamtes in ein ſelbſtſtändiges Mi-
niſterium fur Ackerbau, Handel und Gewerbe Allergnädigſt
ar Die Frage wurde mit großer Majorität

ejaht.
Ein Antrag, den Ackerbau von dieſem Miniſterium zu

trennen, fiel bei der Abſtimmung durch.
5) Ueber die Sonderung in Theile oder lItio
in partes. Das Grundgeſetz fur die Provinziallandtage
ſchreibt die Bedingung vor unter welcher geſtattet iſt, daß
ſich die auf dem Landtage vereinigten drei Stande bei vor-
liegenden Fragen je nach Ständen abſondern und fur ſich
berathen. Das provinzialſtändiſche Geſetz beſtimmt in die-
ſer Beziehung wortlich Folgendes: Bei Gegenſtänden, bei
denen das Intereſſe der Stande gegen einander geſchieden
iſt, findet Sonderung in Theile ſtatt, ſobald zwei Drittheile der
Stimmen eines Standes, welcher ſich durch einen Beſchluß
der Mehrheit verletzt glaubt, darauf dringen. Jn einem
ſolchen Falle verhandelt die Verſammlung nicht mehr in
der Geſammtheit, ſondern nach den Ständen. Die auf
dieſe Weiſe hervorgehende Verſchiedenheit der Gutachten
der einzelnen Stände wird dann zu unſrer Entſcheidung
vorgelegt.« Nach dieſen klaren und keinem Zweifel und
keiner Bedenklichkeit unterliegenden Worten des Geſetzes,
mochte der Beſchluß des Landtages bejahend oder vernei-
nend ausfallen, in jedem Falle hatte ein Stand das Recht
auf Sonderung anzutragen, wenn er glaubte, daß ſeine
Jntereſſen und Rechte durch die Bejahung oder Vernei-
nung verletzt wurden.
Veon dieſem in ſeinen ausſpruchsloſen Worten ſo deut

lichen Geſetze ſind ſchon Verſuche auf Abweichungen vor-
gekommen. Auf dem Landtage der Provinz Weſtphalen
1834 war eine vorliegende Frage, bei welcher ein Stand
ſehr intereſſant zu ſein glaubte, abgelehnt worden, und der
verletzte Stand trug auf Sonderung an, um auf dieſem
Wege ſeine Ueberzeugung zur Kenntniß der Krone zu brin-
gen und dadurch ſeine Jntereſſen und Rechte zu wahren.
Der damalige Landtagsmarſchall verweigerte aber die Son-
derung. Darauf entſchied weiland Friedrich Wilhelm III.,
die Verweigerung geſonderter Berathung ſei durch das
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Geſetz nicht gerechtfertigt, indem auch diejenige Abſtimmung
der Geſammtheit, durch welche der Antrag eines Standes
von der Mehrheit verworfen wird, als ein ſolcher Beſchluß
derſelben zu betrachten ſei, gegen welchen in Anwendung
des Geſetzes Sonderung in Theile ſtattfindet.

Nichts deſto weniger ſind Abweichungen auch ferner-
hin wieder vorgekommen. Jn mehrern Landtagsabſchieden
vom 30. Decbr. 1843 iſt wortlich Folgendes geſagt: Die
Sonderung in Theile iſt nach dem Geſetze zuläſſig, wenn
durch einen Beſchluß des Landtags bei der Begutachtung
einer ihm vorgelegten Propoſition, oder dadurch, daß der-
ſelbe mit verfaſſungsmäßiger Majorität eine Petition an
uns zu richten beſchließt, ein Stand, deſſen Jntereſſen
in dieſem Falle gegen das der andern geſchieden iſt, ſich
in ſeinem Rechte verletzt glaubt. Dadurch aber, daß
ein Antrag die verfaſſungsmäßige Majorität
nicht erlangt, um ihn überhaupt zu einer uns vorzule-
genden Petition zu erheben, kann ein einzelner Stand
ſich in ſeinem Rechte nicht verletzt fühlen, indem
der Beſchluß des Landtages, die Petition nicht
anzunehmen, nur die Folge hat, daß es bei dem
beſtehenden Zuſtande verbleibt.“

Hiernach wäre eine Sonderung ſtandiſcher Berathung
nur dann erſt geſtattet, wenn ein affirmativer Beſchluß
vorläge, durch welchen ſich ein Stand beeinträchtigt glaube.
Der ablehnende Antrag aber laſſe keine Sonderung zu.
Die praktiſche Folge einer ſolchen Beſtimmung würde da-
her die ſein, daß das Geſetz gegen eine beſchloſſene, alſo
noch nicht eingetretene, erſt zukunftige und mögliche Ver-
letzung Abhilfe gewährte, gegen eine wirklich vorhandene,
in den Zuſtänden gegebene und andauernde ware aber der
geſetzliche Weg geradezu abgeſchnitten.

Dieſen Widerſpruch zwiſchen dem Grundgeſetze und
den beliebten Abweichungen hob eine Petition der Abgeord-
neten der Stadt Berlin hervor und das Gutachten der Ab-
theilung fand dieſen Widerſpruch beſtätigt, unter der be-
ſondern Bemerkung, daß nach den beliebten Abweichungen
die in geringerer Zahl vertretenen Stande ſich in der Un-
moglichkeit befänden, bei dem Widerſpruche der weit zahl
reicheren Mitſtände einen die beſondern Intereſſen ihres
Standes betreffenden Antrag zur Allerhoöchſten Entſcheidung
zu bringen.

Die Abtheilung gab daher ihr Gutachten dahin ab:
»daß die in den betreffenden Landtagsabſchieden enthaltene
Jnterpretation mit den geſetzlichen Beſtimmungen über die
itio in partes nicht übereinſtimmt, und daß Sr. Majeſtät
die ehrerbietige Bitte vorzutragen ſei, ſo lange, als jene
Beſtimmungen nicht auf geſetzlichem Wege geändert ſeien,
die Anwendung derſelben in ihrer vollen Ausdehnung
unbeſchränkt zu geſtatten.

Ueber dieſe gutachtliche Aeußerung fand eine kurze De-
batte ſtatt. Der Landtagskommiſſar vertheidigte die
Staatsregierung damit, daß dieſelbe in dem Geſetze gefun-
den habe, die geſonderte ſtändiſche Berathung könne nur
ſtattfinden wenn vollgiltige, affirmative Beſchluſſe vorlä
gen. Schließlich deutete er an, die Kurie mochte auf eine
IJnterpretation des Geſetzes antragen. Referent von der
Heydt entgegnete, daß es bei der Klarheit des Geſetzes
keiner Jnterpretation, ſondern einer einfachen Herſtellung
des Rechts bedurfe. Darauf erklärte der Kommiſſar,
die Landtagsabſchiede von 1843 enthielten eine authentiſche
Jnterpretation. Dieſer Meinung ſchloß ſich der Oberpraä-
ſident v. Meding an, trat aber auch dem Gutachten bei,
weil es bei der gegenwärtig beſtehenden ſtändiſchen Gliede
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rung ſehr wunſchenswerth ſei, daß einem oder dem andern
Stande die Möglichkeit gegeben werde, ſeine Meinung zur
Kenntniß der Krone zu bringen. Jn einer eindringlichen
Rede vertheidigte der Abg. Moööwes aus Berlin den An-
trag der Abtheilung gegen jedweden Einwurf und ſchloß
mit den Worten: Auch darauf haben wir Ruückſicht zu
nehmen, daß der Vorwurf, welcher unſern Geſetzen in heu-
tiger Zeit gemacht wird, daß ſie den verſchiedenartigſten
Auslegungen unterliegen, ſo viel wie moöglich abgewendet
wird, und daß da Jnterpretationen unterblei-
ben, wo Geſetze unzweifelhaft ſind. Es liegt
im Jntereſſe der Nation, daß, ſo wie in ihrem
politiſchen, ſo auch in ihrem gewerblichen und
bürgerlichen Verhältniſſe klare Geſetze in ihrer
Beſtimmung feſtgehalten werden und ein Zu-
ſtand der Rechtsſicherheit eintritt, der es nicht
mehr zuläſſig macht, daß Rechte und Geſetze
nach allen Seiten hin gedeutet werden können.

Nach einigen andern Bemerkungen andrer Abgeordne-
ten fur das Gutachten wurde der Antrag von ſehr großer
Majorität angenommen.

6) Ueber die Aufhebung des Salzmonopols.
Der pommerſche Abg. Puttkammer-Reinfeld hatte in
einer Petition die Aufhebung der Salzſteuer und Verthei-
lung des ausfallenden Staatseinkommens auf die hoöhern
Stufen der Klaſſenſteuer angetragen. Die Kommiſſion ver
warf dieſen Antrag und die Kurie ſtimmte dem Urtheil bei,
aus folgenden Grunden: Die Salzſteuer gewährt einen
Reingewinn von 4,992,200 oder in runder Summe von
5 Mill. Thlr. Dieſe 5 Mill. Thlr. ſollen durch die hööhern
Klaſſenſteuerſtufen aufgebracht werden. Dieſe Klaſſen brin
gen jetzt an Klaſſenſteuer 12 Mill. Thlr. ein. Nach Auf-
hebung der Salzſteuer mußten dieſelben 63/, Mill. oder ſo
viel aufbringen, daß derjenige, welcher jetzt 7 Thlr. zu zah
len hätte, dafur 27, oder wer jetzt monatlich 12 Thlr.
zahle, künftig 462/7 Thlr. erlegen mußte. Nahme man
noch hinzu, daß die Aufhebung der Mahl- und Schlacht
ſteuer von 3 Mill. Thlr. und deren Repartition auf die hoö
heren Stufen der Klaſſenſteuer dieſe mit etwa 2 Mill. be-
lade, ſo wurden dieſe Beſitzklaſſen fuunf Mal mehr als bis-

r zahlen haben, nämlich 83/, Mill. ſtatt 18/, Mill.
aler.

Die bäuerlichen Abg. Dolz und Müller hatten be-
antragt, daß der Salzpreis von 12 auf 15 Thlr. fur die
Tonne erhöht wurde, und daß das dadurch erzielte Mehr
einkommen zur Armenunterſtutzung verwendet werden ſollte.
Die Petition ging von der Anſicht aus, daß die Ermäßi-
gung nur den Reichern, die uüberhaupt einen groößern Salz-
bedarf hätten, keineswegs aber den Armen und Unbemit-
telten zu Gute komme. Die Kommiſſion fand ſich nach
Pruüfung der Grunde und der Erfahrungen nicht bewogen,
den Antrag zu unterſtutzen und die Kurie nahm ihn gar nicht
weiter in Betracht.

Dagegen füührten die Petitionen der Abg. Grunau
aus Elbing und Ritter aus Stettin zu einer langen De
batte. Beide hatten die Aufhebung des Salzmonopols der
Regierung und die Beſchaffung der dadurch entſtehenden
Ausfälle an Staatseinkunften durch Einfuhrung einer fipen
Salzſteuer beantragt. Die Abtheilung gab ihr Gutachten
dahin ab:

Von den 672,122 Tonnen, aus denen der jährliche Salz-
bedarf nach den amtlichen Mittheilungen der Staatsbehörden be-
ſteht, werden 402,354 Tonnen aus inländiſchen, 28,568 aus



vereinsländiſchen und 241,200 Tonnen ausländiſchen und von
dieſen wiederum 172,701 Tonnen zur See bezogen.

Während gegenwärtig die Regierung die Beſchaffung des aus-
ländiſchen Salzes auf dem Wege des Vertrages bewirken muß
und diejenigen, welche die Lieferungen übernehmen die Anſchaf
fung nach den bedungenen Ablieferungszeiten ermeſſen müſſen,
würde bei einer freien Konkurrenz im Salzhandel ſchon dadurch
mitunter eine Erleichterung bei der Beſchaffung herbeigeführt wer
den daß der Handelsſtand einen noch größeren Spielraum als
jetzt erhält, gelegentlich das engliſche Salz als Rückfracht mit
herüber zu bringen, und ſo die Transportkoſten zu erſparen. Be
ſonders würde dieſer Vortheil den Oſtſeehäfen zu gut gehen, von
denen daher auch Anträge in dem beregten Sinne gegenwärtig
und früherhin mehrfach geltend gemacht ſind. Es iſt auch nicht
zu bezweifeln daß bei einer gleichmäßigen Beſteuerung des Salzes
die nächſten Umgebungen der Orte, welche das Salz zur See be
ziehen daſſelbe zu erheblich geringeren Preiſen würden erhalten
können, weil bei der gegenwärtigen Stellung der Salzpreiſe die
Orte zu denen der Transport wohlfeiler iſt, diejenigen mit über-
tragen müſſen, zu denen er ſich koſtſpieliger geſtaltet, und eben
ſo kann nicht in Anrede geſtellt werden, daß ſich dem inneren
Handel ein reiches Feld der Thätigkeit eröffnen müßte, daß na
mentlich viele Konſumenten beſonders in den öſtlichen Provinzen,
ſich die auf dem Salze laſtenden Koſten des Land und Waſſer-
Transports dadurch theilweiſe erſparen könnten, daß ſie das Salz
aus Orten welche den Seehäfen und Strömen näher gelegen
ſind, als Rückfracht bei dem Verfahren ihres Getreides mitbrin-
gen, auch möchte wohl an den Koſten der Verpackung hier und
da durch das Anſchaffen eigener Gefäße ſeitens der Käufer etwas zu er
ſparen ſein, obſchon dieſer letztere Gegenſtand deshalb nicht bedeu
tend ſein kann weil auch die Privatverkäufer den Verſchluß des
Salzes in Tonnen und Säcken beim Transport zur Abwendung
einer Veruntreuung nicht werden entbehren können und ſie alſo
auch den hierdurch erzeugten Koſtenbetrag bei Stellung der Salz-
preiſe werden berückſichtigen müſſen. Sollte es bei Auferlegung
einer feſten Steuer gelingen, den Preis des Salzes zu ermäßigen,
ſo würde es kaum bezweifelt werden können, daß ſich der Ver
brauch deſſelben noch vermehren würde, wie das ſich ſchon jetzt
nach der eingetretenen Herabſetzung der Salzpreiſe gezeigt hat,
obſchon die Verwaltung nicht mit Unrecht, es nicht als eine feſt-

ſtehende und mit Gewißheit zu erwartende Thatſache anſehen zu
können glaubt, daß der Verbrauch des Salzes immer in demſel-
ben Maße zunehmen müſſe, als der Preis ſinkt.

Erwägt man ferner, daß die Aufhebung jedes Monopols an
ſich nur als wünſchenswerth angeſehen werden kann und daß der
Staat ſelbſt ſich dem Wunſche anſchließen muß von einer viel
fach ſo läſtigen Verwaltung, als die des Salzhandels iſt, befreit
zu werden, ſo kann die Abtheilung nur die Anſicht ausſprechen,
daß gewichtige Gründe für die Aufhebung des Salz Monopols
vorliegen. Ehe man ſich indeſſen für einen darauf gerichteten
Antrag ausſprechen kann müſſen aber auch die entgegenſtehenden
Gründe beleuchtet und es muß namentlich erwogen werden ob
die für die Sache ſprechenden Motive nicht theilweiſe dadurch an
Gewicht verlieren daß die Nothwendigkeit den bevorſtehen
den Einnahme Ausfall durch eine feſte Steuer zu decken, den
Preis des Salzes im Allgemeinen in der bisherigen Höhe erhal-
ten werde.

Nach der von der Verwaltung gegebenen Auskunft betragen
durchſchnittlich die Ankaufs- und Transport Koſten einer Tonne

Salß 3 Thlr. 24 Sgr.und die Magazinirungs und Verpackungskoſten 15 2
ſo daß der Gewinn an jeder Tonne Salz beträgt 7 2l1

ſind 12 Thlr.
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Soll dieſe Einnahme von einer 410 Pfd. haltenden Tonne
Salz durch eine fixirte Steuer gedeckt werden, ſo glaubt die Ver
waltung dies nur durch eine Beſteuerung des inländiſchen und
dieſem gleichſtehenden vereinsländiſchen Salzes mit 2 Thlr. pro
Centner und mit 2 bis 21 Thlr. pro Centner des ausländi-
ſchen Salzes erreichen zu können. Jn dem höheren Steuerſatz
für ausländiſches Salz wird ein Schutz für die inländiſche Fabri-
kation geſucht, während man eine größere Erhöhung deſſelben,
ohne die Vortheile jenes Handelsverkehrs zu ſehr zu ſchmälern,
nicht für thunlich erachtet. Die Verwaltung nimmt bei Auf-
ſtellung jener Steuerſätze allerdings auf eine Vermehrung des
Verbrauchs keine Rückſicht, weil ihr bei einer durch die Beſteue-
rung vorausgeſetzten Gleichheit der Preiſe keine Veranlaſſung zu
einer ſolchen Vermehrung des Verbrauchs vorhanden zu ſein ſcheint.
Wie bereits gedacht, iſt es ganz unzweifelhaft, daß in den den
Seehäfen zunächſt gelegenen Provinzen eine Preisverminderung
herbeigeführt werden wird. Denn ſchon jetzt wird das überſeeiſche
Salz dorthin zu einem Preiſe zwiſchen 1 und 2 Thlr. geliefert,
während der Staat die durchſchnittlichen Selbſtkoſten auf mehr als
4 Thlr. anſchlagen muß, und dieſer Preis wird ſich noch vermin-
dern, wenn die Heranfuhr des Salzes allgemein als Rückfracht
auf Schiffen, welche ſchon aus anderen Veranlaſſungen nach
England fahren, eingeführt werden kann. Ob aber in den dem
Meere und den großen Strömen ferneren Gegenden, namentlich
in den ärmeren Gegenden Preußens, Polens, Schleſiens und Hin-
terpommerns das Salz ebenfalls eine Ermäßigung, ob daſſelbe
nicht vielmehr eine Erhöhung erfahren werde, das iſt eine um ſo
zweifelhaftere Frage, als man auch nicht vergeſſen kann, daß,
wenn einerſeils Staatsbehörden in der Regel theurer adminiſtriren,
doch hier der Umſtand eintritt, daß die Verwaltung mehrſtentheils
durch doch nicht zu entbehrende Beamte der indirekten Steuer-
Verwaltung, welche dafür nur einen geringen Gehaltszuſchuß be-
ziehen, nebenbei bewirkt wird daß der mit ſo erheblichen und
ſtets bereiten Mitteln betriebene Großhandel des Staats auch
viele Vortheile gegen den Kleinhandel gewährt, daß die zur Auf-
bewahrung des Salzes erforderlichen Räume einmal vorhanden ſind,
während die Handeltreibenden ſich dieſe Räumlichkeiten erſt beſchaf-
fen und ſowohl hierfür als für ihre Mühewaltung ſich einen Profit
berechnen müſſen, ſo daß ſonach hierbei die Vortheile, welche der
freie Verkehr bietet, leicht im Großen und Ganzen mit den Vor-
theilen, welche dem Staate bei Betreibung dieſes Handels zur
Seite ſtehen, ſich ausgleichen könnten. Aus dieſen Gründen glaubt
die Verwaltung alſo bei Beſtimmung einer feſten Salzſteuer, ohne
die Möglichkeit des vorausgeſetzten Einkommens zu gefährden,
nicht eine Vermehrung des Salzverbrauchs mit Sicherheit anneh-
men zu dürfen.

Daneben aber bleibt es noch zweifelhaft, ob die an ſich nicht
unwichtige Salz-Fabrication des Jnlandes, welche eine erhebliche
Zahl Arbeiter beſchäftigt und einen bedeutenden Theil des Ver-
mögens mancher Perſonen bildet indem jährlich 65,942 Tonnen
aus Privat- Salinen bezogen werden die Konkurrenz mit dem
Auslande aushalten werde, ſobald die derſelben jetzt gewahrte
Beihülfe des Staats durch die nach den Umſtänden ermeſſene
Bewilligung verſchiedener Verkaufspreiſe fortfällt. Während ſich
im Allgemeinen der aus dem freien Verkehr mit dem ausländi-
ſchen Salze gehoffte Vortheil durch eine noch weiter gehende
Erhöhung der Steuer ſehr vermindern wird, kann dieſer Steuer-
ſatz fur manche inländiſche Salinen keinen ausreichenden Schutz
fur die Konkurrenz günſtiger ſituirter auslandiſcher, benachbarter
Salinen enthalten.

Alsdann aber kann nicht unerwähnt bleiben, daß ſchon ſeit
her das Viehſalz, deſſen jährlicher Betrag auf 14,734 Tonnen

(Der Beſchluß folgt in der Beilage.)

“„F— S ebquerſche Buchdruckerei.



h

h
m

l

Beilage zu Nr. 128 des Couriers, Hall. Zeitung für Stadt und Land.
Sonnabend, den 5. Juni 1847.

veranſchlagt iſt und ſich jetzt uber 20,000 Tonnen beläuft theils
zu den oörtlichen, theils zu den durchſchnittlichen Selbſtkoſten

verabreicht und der Bedarf für viele Gewerbe, der auf 20,086
Tonnen angenommen iſt, zu ermäßigten Preiſen abgelaſſen wird.

Bei einer Aufhebung des Monopol Handels wird, wenn
auch alles dieſes Salz unbeſteuert bleibt, doch ſchwerlich den ent
fernteren Gegenden der freie Handel das Viehſalz zu den jetzt

geſtellten billigeren Preiſen zuführen.
Will man auch nicht in Abrede ſtellen, daß man dieſe That-

ſache und die der möglichen dauernden oder momentanen Ver-
theuerung des Salzes fur einzelne Gegenden gegen den Vor-
theil eines freien Verkehrs nicht ſchwerer in die Wageſchale wer

fen darf, als den verſchiedenen Stand des Preiſes aller erſten
Lebensbedürfniſſe nach den verſchiedenen Oertlichkeiten, ſo darf
man doch nicht vergeſſen, daß das hier Geſagte wenigſtens nicht

zu den Vortheilen einer beabſichtigten Veränderung zu gehören
ſcheint, vielmehr muß man neben dem ſchon Angeführten hier

noch ganz beſonders der Schwierigkeiten gedenken, welche die Ver
hältniſſe zu den Zollvereins- Staaten dem Antrage entgegenſtel-
len, damit man ſich bewußt werde, ob die zu hoffenden Vor

theile wirklich erheblich genug ſind, um die Beſeitigung jener
Hinderniſſe zu verſuchen.

Nach den mit ſämmtlichen Zollvereins- Staaten getroffenen
Vereinbarungen haben ſich die kontrahirenden Regierungen gegen

ſeitig verpflichtet, den Salzhandel en gros im Jnnern ihrer
Staaten während der Dauer der Verträge nur auf Staats Regie
führen zu laſſen.

Ehe alſo irgend auf den geſtellten Vorſchlag eingegangen
werden könnte, mußten mit den Zollvereins- Staaten Unterhand-

lungen angeknüpft werden, welche, wenn die Verwaltung ein
erwünſchtes Reſultat unter gewiſſen Umſtänden auch nicht fur
unmoglich hält, doch jedenfalls ſchwierig erſcheinen. Der Um-

ſtand, daß es weder der preußiſchen Regierung noch den anderen
Vereins Regierungen vortheilhaft ſcheinen durfte, die Salzſteuer

im geſammten Umfang der Vereins Staaten gemeinſchaftlich zu
erheben und nach den Grundſätzen bei den Zoll Revenüen zu
vertheilen, wird wenn Preußen ſelbſt von jenen kontraktlichen
Stipulationen entbunden wurde, zum Behuf der Salz- Kontrolle
die Wiederbeſetzung der ſteuerlich unbewachten Grenzen gegen die
Vereins Staaten nothwendig machen und ſo einen erheblichen
Koſtenaufwand herbeifuühren, deſſen Deckung entweder aus dem
Einkommen der Salzſteuer oder aus anderen Staatseinnahmen
erwartet werden müßte, der mancherlei Beläſtigungen für den

freien Verkehr nicht zu gedenken welche eine ſolche Einrichtung
haben würden.

Bedenkt man daher, daß es ſich hier um Schwierigkeiten
J handelt, deren Beſeitigung jedenfalls nicht leicht und nicht ohne

Koſtenaufwand moglich erſcheint, wiewohl deren Ueberwindung
als ausgeſchloſſen keinesweges bezeichnet worden iſt, wenn es ſich
um Erreichung eines entſchiedenen Vortheils handelte ſo iſt die
Abtheilung doch in uüberwiegender Stimmenmehrheit des Dafuür-
haltens daß die Vortheile, bie von der einen Seite mit dem
Antrage verbunden ſind, bei der Nothwendigkeit, die ausfallendn
Staatseinnahmen durch eine andere Erhebungeweiſe aus dem
Salzhandel aufzubringen auf der anderen Seite auch wieder
ſo erhebliche Bedenken in der Ausführung gegen ſich haben daß
es nicht angemeſſen erſcheine, die Petition dem Vereinigten Land-
tage zur Befürwortung zu empfehlen.

Daß die Salzſteuer an ſich eine läſtige ſei, und daß deren
Beſeitigung mit dem Monopolhandel zugleich zu den vollkommen
begründeten Wünſchen gehöre erkennt die Abtheilung ſeldſt an.
So lange aber die Staatsbedürfniſſe das Einkommen aus dem

Salzhandel nicht entbehrlich erſcheinen laſſen, nimmt die Abthei-
lung, namentlich unter den beſtehenden Verhältniſſen zu den Zoll-
vereins Staaten Anſtand, die Aufhebung des Monopols und
die Aufbringung des Staats Einkommens durch eine Eingangs-
und Fabricationsſteuer vom Salz fur jetzt zu befürworten.

Mehrere Sprecher nahmen das Wort in längern wohl
motivirten Reden, um die Entbehrlichkeit des Salzmono-
pols und die Raäthlichkeit des freien Handels darzuthun,
ſo namentlich die Abgg. v. Raven aus Schleſien, Gru-
nau, insbeſondere aber Hanſemann, deſſen ſcharfer Zu-
ſammenſtoß mit dem Steuerprinzip der Verwaltung deut-
lich erkennen ließ und läßt, daß die Einſicht in die finan
ziellen und volks wirthſchaftlichen Zuſtände des Staates nicht
mehr die Praärogative der Verwaltungsbuüreaux iſt. Hanſe-
mann hatte im Verfolg der Erörterung ein Amendement
geſtellt: „Se. Majeſtät den König zu bitten, durch Ver
handlungen mit den betreffenden vereinsländiſchen Regie
rungen die Aufhebung des Salzmonopols vorzubereiten und
dem nächſten Vereinigten Landtage einen Geſetzentwurf,
durch welchen eine feſte Steuer auf das Salz angeordnet
wird, vorlegen zu laſſen. Bei der Abſtimmung wurde
dieſer Vorſchlag von 222 gegen 168 unterſtuützt, hatte alſo
nicht die geſetzmäßigen zwei Drittel. Ueber das Gutachten
der Abtheilung wurde nicht abgeſtimmt. Der Marſchall
entſchied dahin, daß er ſagte: Die Abtheilung hat den
Antrag nicht befurwortet, alſo iſt implicite das Gutachten
angenommen.

Berlin, d. 3. Juni.
Pachelbl-Gehag
kommen.

Das Poſt-Amtsblatt enthält eine Verfugung vom 14.
Mai e., daß gerichtliche Erkenntniſſe oder Verfugungen, welche,
mit einem dazu gehörigen Jnſinuations-Dokumente verſehen,
zur Beſtellung eingehen, auch ſolchen Perſonen, welche ihre
Briefe von der Poſt abholen ſtets durch einen vereidigten
Briefträger oder Packboten vorſchriftsmäßig zugeſtellt wer
den muſſen.

Eine der erfreulichſten Erſcheinungen auf dem Gebiete
des Chriſt-Katholicismus, welche der aufmerkſame Beobach
ter bei dem hier abgehaltenen Concil leicht erkennen konnte,
iſt noch gar nicht gebuhrend gewurdigt; es iſt die hier ſo
herrlich kundgewordene wiedergekehrte Eintracht unter den
verſchiedenen Fraktionen der deutſch oder chriſtkatholiſchen
Glaubensgenoſſen. Die Anhänger Ronge's und Czers
ki's haben ſich wieder friedlich die Hände gereicht, ſie ſind
ſich deſſen bewußt geworden daß ſie ein gemeinſames gro
ßes Ziel verfolgen, und daß das, woruüber ſie ſtritten, nicht
das Weſen des Chriſtenthums iſt, daß auch die verſchie-
denartigen Auffaſſungen und Auslegungen ſie nicht hindern
können, in der Hauptſache eins zu bleiben. Johannes
Ronge, welcher hier ſehr zuruckgezogen lebte, hat nur
wenige Freunde beſuchen konnen und iſt nach Hamburg
gereiſt.

Stettin, d. 31. Mai. Unſer Landtags- Abgeordneter
Hr. Medizinal Aſſeſſor Ritter hat hierher berichtet, daß
die eingebrachte Petition um Aufhebung der Mahl- und
Schlachtſteuer vom Roggen und Schweinefleiſch ſich zur
Zurucknahme eignen durfte. tHannover, d. 28. Mai. Das Koönigl. Konſiſtorium
widerlegt die Meinung, als ſei eine neue und verſcharfte
Formel, welche die anzuſtellenden Kandidaten und Predi-

Der Hof-Jägermeiſter von
iſt aus Vor-Pommern hier ange-



ger behufs ihrer Verpflichtung auf die ſymboliſchen Bücher
zu unterzeichnen haben eingeführt worden, als irrig.

Frankfurt a. M., d. 29. Mai. Esiſt in der letztern Zeit
vieles über den poſtaliſchen Kongreß geſchrieben worden,
allein das wenigſte kam aus gut unterrichteter Quelle. Jch
will Jhnen mittheilen, was ich aus ſolcher uber dieſen
Gegenſtand erfahren. Die Frage, ob in dieſem Jahre noch
ein poſtaliſcher Kongreß zu Stande kommt, iſt durchaus
noch unentſchieden und wohl eher zu verneinen. Bevor
auf einem ſolchen Kongreſſe die letzte Hand an die poſtali-
ſche Reform gelegt werden kann, muß erſt zwiſchen den
Poſtverwaltungen eine Einigung uüber die Hauptfragen er-
zielt werden, ſonſt wurde man zuſammenkommen und nicht
wiſſen was begonnen werden ſolle. Die Unterhandlungen
zur Erreichung dieſes Zieles haben begonnen. Auf den
Wunſch der Furſtlich Thurn und Taxisſchen Poſtverwal-
tung hat die Königlich preußiſche, deren jetziger Chef in
klarſter Einſicht ſo beſeelt fur die poſtaliſche Reform iſt,
die Jnitiative ergriffen und an alle deutſchen Poſtverwal-
tungen ihre Propoſitionen ergehen laſſen. Darauf ſind
aber, wie ich behaupten zu können glaube, noch nicht alle
Ruckäußerungen erfolgt. Die poſtaliſche Reform ſoll ſich
namentlich, gleich dem deutſchen Zollverein, auf deſſen
Gründung Preußen ſo ſtolz ſein darf, zum Ziele ſetzen, daß
alle innern Grenzen fallen, d. h. überall auf dem kuürzeſten
Wege die Beförderung geſchehen kann. Dabei geſtaltet ſich
aber manche ſchwierige Frage u. a. in Betreff der Bezuge
der Portos, der uüberſeeiſchen und überhaupt der Beforde-
rung der Briefe 2c. nach den fremden Landern. Dieſe und
andere wichtige Punkte muüſſen erſt durch die obſchweben-
den Unterhandlungen klar gemacht und feſtgeſtellt werden,
bevor an den Kongreß gedacht werden kann. Die Unter-
handlungen ſind, wie bereits geſagt, im Gange, und es
wird ſchon viel gewonnen, wenn ſich erſt die Königl. preuß.
und die Furſtl. thurn und taxisſchen Poſtverwaltungen ver-
ſtändigt haben die übrigen werden dann nachfolgen, und
auch Oeſterreich iſt ja fur eine Reform des Poſtweſens.
Ueber den Umfang, welchen dieſe erreichen ſoll, ſei jetzt
nur bemerkt, daß ſie durchgreifender Natur wird.
Was es aber noch zweifelhafter macht, daß in dieſem Jahre
der Poſtkongreß ſtattfindet, iſt die Maſſe von Arbeiten, mit
welcher faſt alle Poſtadminiſtrationen durch die Ausbrei-
tung des Eiſenbahnweſens und neue Verträge mit dem
Auslande in Anſpruch genommen ſind. Dies laßt ſich na-
mentlich von der Furſtl. thurn und taxisſchen Poſtverwal-
tung ſagen.

Kiel, d. 29. Mai. Wie wir aus guter Quelle erfah-
ren, wird ein hieſiges Handlungshaus, welches den groß
ten Verkehr in Getreide über hieſigen Platz in neuerer Zeit
vermittelt hat, in dieſen Tagen ſeinen auswärtigen Korre-
ſpondenten mittels Circulars anzeigen, daß in Folge einer
polizeilichen Maßregel, nach welcher die fremden Arbeiter
aus der Stadt Kiel weggewieſen wurden, es ihm unmog-
lich gemacht ſei, die ihm uüübertragenen Geſchäfte auszu-
richten, es ſich demnach jeder Verantwortlichkeit in dieſer
Beziehung uüberhoben halten, und fernere Sendungen von
Getreide über Kiel nur unter gleichem Vorbehalte uberneh-
men koönne.

Frankreich.
Paris, d. 30. Mai. Jn einem geſtern abgehaltenen

Miniſterconſeil ſoll, wie die „Union monarchique als Ge-
rucht mittheilt, die demnächſtige Negocirung eines Anlehens
von 300 Millionen beſchloſſen worden ſein.

Die Pairskammer hat in ihrer geſtrigen Sitzung die
geheimen Fonds mit 112 Stimmen gegen 22 bewilligt.

Marſchall Bugeaud hat durch eine telegraphiſche
Depeſche vom 26. Mai der Regierung die vollſtändige Un-
terwerfung des zwiſchen Bougie, Setif und Hamza gelege-
nen Theils von Kabylien angezeigt. Der Marſchall iſt am
26. in Algier wieder eingetroffen ſeine beiden Kolonnen
marſchiren nach Setif und Algier zuruck.

Man ſagt, es entſtehe in Betreff der Ernennung eines
engliſchen Konſuls in Taiti eine neue Schwierigkeit. Da
von Lord Palmerſton ein gegen Frankreich notoriſch feindlich
geſinnter Mann ernannt worden ſei, ſo habe die franzoöoſi-
ſche Regierung die Königin Pomare aufgefordert, dieſem
Konſul das Exequatur zu verweigern. Dieſe Thatſache
wurde die jetzige Lage der Dinge merklich ändern.

Dem »Conſtitutionnelg wird aus Tanger vom 15. Mai
gemeldet, daß ein großer Theil des Rif gegen Abderrhaman
aufgeſtanden ſei, und Abd-el-Kader zum Sultan aus-
gerufen habe. Die Truppen, welche zur Dämpfung die-
ſes Aufſtandes abgeſandt wurden, ſind vollig geſchlagen
worden die revolutionaire Anregung wachſt täglich. Abd-
el-Kader ſoll täglich ſtarke Verproviantirungen und Muni-
tion aus Gibraltar erhalten haben, die ihn in Stand ſetzen,
einen Ausfall gegen Algerien zu unternehmen, wenn er es
fur gut fande. So ſind denn alle Verſprechungen und
Hoffnungen die uns Marokko gegeben, namentlich daß Abd-
el-Kader dort gar keinen Anhang mehr habe, vollig eitle.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 28. Mai. Jm Unterhaus hat heute

Hume die Mittheilung der offiziellen Aktenſtucke in Betreff
der portugieſiſchen Frage verlangt. Lord John Ruſſell
hat erklärt, daß dieſelben nicht erfolgen konnen, ſo lange
die Verhandlungen ſchweben. Hume will den Gegenſtand
nächſten Montag wieder aufnehmen.

Spanien.
Madrid, d. 25. Mai. Die Königin Jſabella iſt in

Madrid zuruck, der König aber weilt noch immer in dem
Pardo.

Die Nachricht von der in London beſchloſſenen bewaff
neten Jntervention iſt hier eingetroffen die Herren von
Glucksberg und von Thomar haben mit dem Miniſter Pa-
checo gearbeitet. Die ſpaniſche Obſervationsarmee wird
nun wie man glaubt, Befehl erhalten, die portugieſiſche
Grenze zu uüberſchreiten der General de la Concha, der
den Oberbefehl hat, iſt nach Zamora abgegangen.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin, den 3. Juni.

Zf. Brief. Geld. Zf. Brief. Geld.
St. SchuldSch. 31 938 ſPomm. Pfndbr. 3 94
Seeh. Präm. K. u. Nm. do. 3 95Scheine. 952 95 Schleſiſche do. 3 97Kur u. Neum. do. Lt. B. ga-Schuldverſchr. 31 90 S rant. do. 3 SBerliner Stadt
Obligat. 31 93

Wſtpr. Pfandbr. 3 933 93' Frdrchsd'or.
Großh. Poſ. do. 4 102 1017/, Auguſtd'or.

do. do. 3 93 93 Gold al marc,
Oſtpr. Pfandbr. 3 951 Disconto
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Waſſerſtand der Saale bei Halle.
Volleing. 3f. am 3. Juni Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 3 Zoll.am 4. Juni Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 3 Zoll.

r re n 32 G. r Waſſerſtand der Elbe bei MagdeburgBrl. Anhalt. 4 109, bz. do v. St gar 3r/,90 G. am 3. Juni: 31 Zoll unter 0.
do. do. P. Obl.. 4 ächſ. Bair. 4 87 G.W B. 5 G. er S Frem d enliſte.do. P. 41 977 a 98 bz. o. P. 4Brl. Stettin 4 108 G. St.-Vohw. 4 Im Kron h Dre vom 5 bis 4. W vBonn Köln. 5 Thüringer. 4 094 bz r Fr. d e v. a. S eben. Hr.Bresl. Freib. 4 W.B. G.-0. 4 867, B H. r ä Hr. Kaufm. e u. Hr.do. do. P. Obl. 4 Zarsk. Selo. n m e e e e hCöth. Bernb. 4 wnmn u Je r. Apoth. rn a. Zerbſt. Hr. Stud. jur. RichterEr. Ob. Schl. 4 78 B. Quittungs S r Breslau. Hr. Fabrik.Düſſ. Elberf. 4 1067, B Bogen. s Mech nun n n r utsbeſ. Vogel a. Bautzen. Hr.do. do. P. Obl. 4 a 49 an. Junghans a. Bernburg. Hr. Jngenieur Fahrmann a.Glogg niß 4 /9 z Vebkn' Alveeß Hrrn. Kaufl. Mertz a. Cöln a/R., Lucius a.Hmb. Bergd.. 4 Tach.Maſtr. 20 remen, Albrecht a. Zwickau.
Kiel-Alton. 4 109 G Berg. Märk. 50 83/, G Stadt Zürichl: Hr. Gaſtwirth Riedel m. Fam. u. Hr. Kaufm.Leipz. Dresd. 4 Berl. Anh. B. 45 1101 G. Schobeck a. Leipzig. Hr. Amtm. Weidlich a. Lauchſtedt. Die
Magd. Hlbſt. 4 Bexb. Ludwh. 70 S Hrrn. Kaufl. Schaller a. Pforzheim, Penner a. Halver, Phi-
Magd. Leipz. 4 Brieg-Neiſſe. 55 S lipſon a. Magdeburg Metzner m. Fam. u. Protzen a. Berlin,
e t u r S rn Meiſe m. Fam. a. Gerbſtedt, Wenzel u. Hübner a. Dresden.Mk. G. B. öln Mind. z. u. B.do. P. Obl. 4 9135 bz. d. Thür. V. 20 8427, G. Gold nen er e h rdo. P. Obl. 5 1017, G. Dresd. Görl. 90 100, G. h ach. s r aufl. Müller u. SeidelNrdb. K. Fd. 4 Löb. Zittau. 70 Leipzig, Brenner a. Berlin.OSchl. Lt. A. 4 104 G. Magd. Witt. 20 86! bz. Goldnen Löwen Hr. Pfarrer Auerbach m. Gem. a. Erfurt. Die
do. P. Obl. 4 Mecklenburg. 60 75 G. Hrrn. Kaufl. Schiff a. Leipzig, Bachmann a. Magdeburg Freudo. Lt. B. 4 98 G Nordb. F. W. 60 74 a 74 bz. u. G. denberg a. Nurnberg. Hr. Gutsbeſ. Koch a. Brehna. Hr. Rent.Potsd. Mgd. 4 92 bz. S St. Pr. 77 Bey Wegeleben a. Frankfurt Hr. Dr. med. Duffert a. Dresden.

P. A. B. 4 91 bz. targ. Poſ.d do. 5 v Se Pepe 90 Schrarses v r a. Seelow, Stoi-(Schluß der Börſe 3 Uhr.) ze r rg. Mad. Unger a. Tranfeld.
Stadt Hamburg Hr. Dr. med. Wilm a. Wollin. Hr. Schauſp.Getreid epreiſe. Geiſenheimer a. Magdeburg. Hr. Kaufm. Pohle a. a

(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.) Hr. Stud. Unger u. Frau Baronin v. Gartner a. Berlin. Hr.
Halle, den 3. Juni. Lehrer Zitzling a. Staßfurt.

Weizen 4 28 9 bis 5 5 Goldne Kugel: Hr. Muſik Dir. Braune a. Berlin. Hr. Amtm.Roggen 18 Reineck a. Langenbach. Die Hrrn. Kaufl. Voigt a. Zwickau,Gerſte 17 r Petzſch u. Hr. Eiſenbahnbeamter Cort a. Erfurt.vafer Zur Eiſenbahn: Frau Baronin v. Roſenberg m. Fam. a. Pe-Magdeburg den 3. Juni. (Nach Wispeln.) tersburg. Hr. Graf v. Klein a. Frankfurt. Frau Gräfin v.
Weizen 1t4 124 Gerſte r Scheit a. Danzig. Hr. Stadtr. Herrmann u. die Hrrn. Kaufl.Roggen 98 102 Hafer 39 42 Saber u. Muller a. Erfurt, Orloff u. Scharf a. Weimar.

ma en. männliche Jndividuen, die entweder im wird, wenn er dienſttauglich befunden werBekannt n chung Saalkreiſe ihren feſten Wohnſitz haben oder den ſollte.

Bekanntmachung. in demſelben gegenwärtig ſich als Geſinde, Sämmtliche Ortsbehörden des Kreiſes
Jn Gemäßheit des 7. der Jnſtruction Handlungsdiener, Geſellen Lehrlinge oder

vom 13. April 1825 bringe ich hiermit zur ſonſt vorübergehend aufhalten auf, ſich,
Kenntniß ſämmtlicher Bewohner des Saal- inſofern es nicht ſchon geſchehen ſein ſollte,
kreiſes, daß das diesjährige Kreis Revi-
ſions- Geſchäft

den 21. Juni in der Krone zu
Cönnern und den 22.
23. Juni d. J. in der Wein-
traube zu Giebichenſtein

jedes Mal von früh 6 Uhr an Statt ha-
ben wird, und dabei alle diejenigen Mann-
ſchaften zur Vorſtellung kommen müſſen,
welche in dem Zeitraume vom 1. Januar

1823 bis letzten Dezember 1827 geboren
wurden ihrer Militärpflicht noch nicht ge-
nügt, oder eine definitive Entſcheidung noch
nicht erhalten haben und im Saalkreiſe zur
Zeit ſich aufhalten.

Demnach fordere ich alle in dem vorbe-
zeichneten Zeitraume geborne, inländiſche,

und

ſofort bei ihrer Wohnortsbehörde, und zwar,
wenn ſie nicht im Saalkreiſe geboren ſind,
unter Vorzeigung ihrer Tauf-
ſcheine oder der über ihre frü-
here, anderswo erfolgte Geſtel-
lung ſprechenden Papiere zu mel-
den, um in die treffenden Liſten eingetra-
gen zu werden und den Ort und Tag, an
welchem ſie ſich vor der Kreis-Erſatz- Com-
miſſion zu ſtellen habey, zu erfahren.

Jeder, welcher dieſe ſofortige Meldung
und demnächſt die Geſtellung an einem der
oben benannten Orte und Tage unkterläßt,
hat die daraus für ihn entſpringenden nach-
theiligen Folgen ſich ſelbſt zuzuſchreiben, und
namentlich zu erwarten daß er ohne alle
Rückſicht auf etwanige Reclamation wegen
häuslicher Verhältniſſe eingeſtellt werden

werden angewieſen, gegenwärtige Bekannt-
machung in ihren Ortſchaften zur allgemei-
nen Kenntniß zu bringen und darauf ſtreng
zu halten, daß kein in anderen Krei-
ſen geborner, zur 7 im Orte
ſich aufhaltender Militärpflich-
tiger ſich der Reviſion unter dem
Vorwande, ſich bei ſeinem
Geburtsorte ſtellen zu wol-
len, oder bereits geſtellt zu ha-
ben, entziehe, indem nach den beſtehen
den Beſtimmungen jeder Militärpflich-
tige ſich in dem Kreiſe, wo erſich zur Zeit der Reviſion auf-
hält, keineswegs aber an ſei-nem, außerhalb des Kreiſes be-
legenen Geburtsorte zu ſtellen
hat.

Halle, den 31. Mai 1847.
Der Landrath des Saalkreiſes.

v. Baſſewitz.



Rathskeller- Verpachtung.
Der mit Ablauf dieſes Jahres pachtlos

werdende hieſige Rathskeller, verbunden mit
Gaſiwirthſchaft, ſoll vom 1. Januar 1848
ab anderweit auf 6 Jahre

den 7. Juli d. J. Vormittags 10 Uhr
in unſerm Seſſionszimmer auf dem Rath
hauſe verpachtet werden. Vor Ertheilung
des Zuſchlags haben Pachtluſtige ſich über
ihre Vermögensverhältniſſe und ſonſtige
Qualification zur Uebernahme dieſer nicht
unbedeutenden Pachtung durch Documente
oder ſonſt genügend auszuweiſen.

Die Pachtbedingungen können von jetzt
ab bei uns eingeſehen, gegen Erlegung
der Copialien auch abſchriftlich mitgetheilt
werden.

Schafſtedt, den 21. Mai 1847.
Der Magiſtrat.

Obſt- Verpachtung.
Die Nutzung des diesjährigen Obſt-

ertrags auf den hieſigen CommunAnlagen
oll

Freitag den 11. Juni d. J.
Nachmittags Punkt 1 Uhr

auf hieſigem Rathhauſe unter den im Ter-
mine bekannt zu machenden Bedingungen
an den Meiſtbietenden öffentlich verkauft
werden, wozu Kaufluſtige hiermit eingela-
den werden.

Lauchſtädt, den 2. Juni 1847.
Der Magiſtrat.

Verkauf.
Erbtheilungshalber ſoll das zum Nach-

laß der zu Burg verſtorbenen Wittwe des
Zeitungs- Redakteur Dr. v. Colbatzky ge-
hörige, sub Nr. 725 hieſelbſt Markt und
Schmeerſtraßen Ecke belegene, vierſtöckige,
maſſive Wohnhaus, worin ſich 4 Familien
Wohnungen und 3 Verkaufs- Gewölbe be
finden und welches eine jährliche Mieth-
zins Einnahme von circa 866 Thlr. trägt,
im Wege des Meiſtgebots durch mich ver-
kauft werden und habe ich zur Abgabe der
Gebote einen Termin auf
den 22. Juni d. J. Vormittags 10 Uhr

in meiner Expedition anberaumt, wozu ich
Kaufluſtige mit dem Bemerken einlade, daß
die Verkaufsbedingungen von jetzt an zur
Einſicht bei mir bereit liegen.

Der Juſtiz-Commiſſar
Gödecke.

Bekanntmachung.
Der Miſſions Hülfsverein am Peters-

berge wird, ſo Gott will, ſein erſtes Jah-
resfeſt am Mittwoch den 16. Juni d. J.
Nachmittags 2 Uhr in der Stadtkirche zu
Löbejün feiern, und ladet dazu alle
Freunde des Reiches Gottes hierdurch
freundlich ein. Der Vorſtand.
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Von unſern nicht nur in den meiſten Ländern Europas, ſondern auch bereits in
den vereinigten Freiſtaaten von Nordamerika und in Mexiko rühmlichſt bekannten,
von den Berliner und mehreren engliſchen Chemikern Corßeld and Abbot approbirten

verbeſſerten Rhenmatismus-Ableiter
à Exemplar mit vollſtändiger Gebrauchs- Anweiſung 10 Sgr., ſtärkere

15 Sgr. und ganz ſtarke 1 Thlr.
gegen chroniſche und akute Rheumatismen, Gicht, Nervenübel und Con-
geſtionen, als:

Kopf-, Hand-, Kniee- und Fußgicht, Geſichts-, Hals und Zahnſchmerzen, Au-
genfluß, Ohrenſtechen, Harthörigkeit, Sauſen und Brauſen in den Ohren, Bruſt-,
Rücken- und Lendenweh, Gliederreißen Krämpfe, Lähmungen u. ſ. w.,

hält Herr Heinrich Schröder in Cönnern ſtets Lager.
Endſtehendes möge als Beleg für die Gediegenheit unſerer verbeſſerten Rheuma-

tismus-Ableiter dienen, und bitten nur noch Unſeres nicht mit ähnlich ausgebotenen
Fabrikaten zum Theil nur von bloßer Gewinnſucht geleiteter Coneur-
renten zu verwechſeln.

Wilh. Mayer S Comp. in Breslau.
e Atte ſt e.

Aufgefordert, die in meiner ärztlichen Wirkſamkeit gemachten Erfahrungen über
die Anwendung der ſogenannten Rheumatismus-Ableiter zu begutachten, ſpreche ich
meine Anſicht über die heilbringende Kraft derſelben dahin aus, daß ſie zufolge ihrer
eigenthümlichen Compoſition aus harzigen und metalliſchen Beſtandtheilen und ihrer
rauhen Flächenbeſchaffenheit wohl geeignet ſind, als lokale Erregungsmittel, namentlich
die im Zellgewebe unter der Haut gelagerten rheumatiſchen Leiden zu zertheilen. Jn
einigen Fällen von chroniſchen Rheumatismen habe ich denn auch wirklich nach frucht-
loſem Gebrauche ſonſt bewährter Mittel nicht nur Linderung, ſondern auch Beſſerung
erzielt, und namentlich gedenke ich eines eklatanten Falles, wo ich eine hartnäckig alle
Prozeduren widerſtehende rheumatiſche, halbſeitige Geſichtslähmung zur großen Freude
der ſchon ganz troſtloſen jungen hübſchen Dame nach 4wöchentlicher anhaltender Appli-
kation eines ſolchen Rheumatismus-- Ableiters habe weichen ſehen, ſo daß ich glaube,
daß man in Fällen veralteter rheumatiſcher Leiden, wo elektriſche Ströme aus Mangel
ſtärkerer Apparate nicht angewendet werden können, zu der Anwendung der wenig koſt-
ſpieligen leicht transportablen Rheumatismus-Ableiter von Wilh. Mayer C Comp.
mit Vertrauen ſchreiten kann.

Breslau, den 24. März 1847. Dr. Adolph Bruck,
prakt. Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer.

Die allbekannten verb. Rheumatismus-Ableiter der Herren Wilh. Mayer C.,
deren ich mich, ſowohl in meiner Praxis, als auch für meine Perſon, und auch in
meiner Familie bedient, haben ſich, namentlich aber bei rheumatiſchen Krankheitsformen,
auf das Vortheilhafteſte bewährt und die wünſchenswertheſten Erfolge geleiſtet, weshalb
ich dieſem Mittel vor vielen anderen den Vorzug, und ſchon um deshalb einräume,
weil deſſen Gebrauch gar nicht incommodirt.

F. W. Fleiſcher,Breslau, den 21. April 1847.
prakt. Wundarzt 1ſter Klaſſe u. Geburtshelfer.

Die von Euer Wohlgeboren erhaltenen 21 Monate hinter einander an mir ſelbſt
angewandten drei Mayer'ſchen Rheumatismus- Ableiter haben von einem Uebel mich
faſt ganz befreit, welches in Folge eines Falles im Kriege 1813 entſtanden, aber ſeit
1830 mit ſo heftig wüthenden, zuckenden Schmerzen verbunden geweſen iſt, daß ich
jeden Winter und ſelbſt im Sommer beim Witterungswechſel Tag und Nacht unſäg-
lich viel zu leiden gehabt, mir und den Meinigen jede Lebensfreude geſtört, eine große
Menge Arzneien erfolglos gebraucht, und auch noch fünf Badereiſen immer nur geringe
und vorübergehende Erleichterung gefunden habe. Von dieſem Uebel bin ich, nachdem
ich vor 2 Monaten aus Verzweiflung zu den Mayer'ſchen Rheumatismus- Ablei-
tern meine Zuflucht genommen, nunmehr, wenn auch nicht ganz und immer, ſo doch
in dem Grade befreit, daß ich die nur ſeltenen und äußerſt geringen Empfindungen deſ-
ſelben mein ganzes Leben hindurch gern erdulden, dieſer Amulets mich unausgeſetzt be
dienen und die Stunde ſegnen will, in der ich zu deren Anwendung meine Zuflucht
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genommen habe. Dies beſcheinige ich gern der Wahrheit gemäß mit dem Anheimſtellen
des beliebigſten Gebrauches dieſer Zeilen.

Grünberg, im Februar 1847. Dr. Steuer,
Königl. Kreis-Phyſikus.

Jch beſcheinige hiermit, daß die verb. Rheumatismus- Ableiter der Herren Wilh.
Mayer Comp. in Breslau mir bei rheumatiſchem Zahnweh momentan recht
gute Dienſte geleiſtet haben.

Dr. Ed. Reiß,Mainz, den 1. April 1847.
prakt. Arzt u. Redakteur des rheiniſchen Telegraphen.

Jn Bezug auf Obiges empfehle ich mich zur gefälligen Abnahme dieſer Rheuma-

tismus--Ableiter ganz ergebenſt. Heinrich Schröder in Cönnern.

Kurheſſiſche
Allgemeine HagelVerſicherungs Geſellſchaft

zu Kaſſel.
Diejenigen Herren Landwirthe, welche der oben bezeichneten Geſellſchaft noch bei-

zutreten wünſchen, wollen ſich gefälligſt an die Unterzeichten wenden, und die nöthigen
Saatregiſter und Statuten unentgeltlich in Empfang nehmen.

Die Beiträge ſind für:
Halm- und Hülſenfrüchte pro Cent.
Kartoffeln und Zuckerrüben
Oel- und Handelsgewächſe

Wein und ObſtTaback und Hopfen 4Halle a./S., im Juni 1847.
Der General Agent für den Regierungs Bezirk Merſeburg.

Schreiber,
große Steinſtraße Nr. 174.

Lauchſtädt.Alsleben a. S. A. Bertram. Ludw. Rummel.
Artern. C. W. Werner. Liebenwerda. Aug. Ulrich.
Bibra. Friedr. Loth. Löbejün. Hauptmann Meyer.
Bitterfeld. Jul. Staufenau. Lützen. Reinhold Steckner.
Brehna. Friedr. Schröter. Mühlberg. M. A. Tornow.
Cölleda. C. W. Bretſchneider. Nebra. Mag.-Aſſeſſ. Sachſe.
Cönnern. F. Harras. Ortrand. Kämmerer Hönack.
Delitzſch. Wilh. Kühne jun, Oſterfeld. Aktuarius Franke.
Dommitzſch. Jul. Lange. Prettin. C. F. Möbius.Düben. Carl Pflaumer. Pretzſch a. E. F. L. Exter.
Droyßig. Ortsrichter Heinecke. Querfurt. Gottl. Friedrich.
Eckartsberga. Aug. Junge. Sangerhauſen. F. A. Jungmann.
Eisleben. Wilh. Heine. Schaafſtedt. J. H. Lindau.
Freiburg a. U. Friedrich Brohmer. Schkeuditz. Lott.-Einn. Hering sen.
Gräfenhainchen. W. C. Conrad. Schlieben. Feldmeſſer Kretſchmar.
Halle a. S. F. W. Dalchow. Torgau. J. C. Jahn.

C. G. Graun.
L. Touchy.

Weißenfels.Heldrungen. Carl Stöpel.
Wettin a./S.Herzberg. Polizei-Secretair Starke.

Hettſtedt. F. W. Heddrich. Wittenberg. Pol. -Sekr. Vogel.
Hohenmölſen. C. A. Hebeſtreit. Zahna. Franz Zürkler.
Jeſſen. B. A. Mechsner. Zörbig. F. W. Reinboth.
Kemberg. Otto Hayner.

Bei Rich. Mühlmann in Halle iſt ſo eben erſchienen:
Ehrhardt, der evangeliſche Geiſtliche im Preußi-

chen Staate mit beſonderer Hinſicht auf die Provinz Sachſen eine
ſyſtematiſche Zuſammenſtellung aller Geſetze, Verordnungen und Vorſchriften,
welche der evangeliſche Geiſtliche bei Führung ſeines Amtes zu beobachten hat.

1) Mit Nachträgen bis Anfang des Jahres 1847. geh. 1 Thlr.
2) Die Nachträge für ſich. geh. 72/ Sgr.

Allen Denen, welche dieſe ſehr zweckmäßige Geſchäfts- Anweiſung ſeither benutzt haben,
werden dieſe Nachträge die fernere Brauchbarkeit des Werkes weſentlich erhöhen.

Guts- Verkauf.
Eingetretener Familienverhältniſſe halber

ſoll in der Nähe von Naumburg ein
ſchönes Bauergut, wozu 124 Morgen Feld
und Holz und circa 2 Morgen Gärten ge
hören mit Vieh, Schiff, Wagen und Ge-
ſchirr, Vorräthen aller Art und der dies
jährigen Erndte, kurz wie es ſteht und
liegt, aus freier Hand verkauft werden.
Die Wirthſchaftsgebäude ſind in ganz gu-
tem Zuſtande und erſt ſeit 30 Jahren neu
erbaut. Die Felder eignen ſich ganz vor
züglich zu Raps-, Weizen und Kleebau,
ſind ſpeciell ſeparirt, liegen in 5 Plänen
und in der beſten Lage der Flur. Lehnen
und Zinſen ſind abgelöſet und die übrigen
Abgaben ganz unbedeutend. Bei dem
Gute kann die Branntweinbrennerei betrie
ben werden, wozu die Geräthe vorhanden
ſind. Auf dem Gute können circa 200
Stück Schafe gehalten werden. Die Hälfte
des Kaufpreiſes kann darauf ſtehen bleiben.
Die nähere Auskunft ertheilt

der Ref. Fahr zu Grochlitz
bei Naumburg.

Obſt Verpachtung.
Montag d. 7. Juni Nachmittags 3 Uhr

ſoll das diesjährige Obſt in dem zum Rit-
tergute Beeſen a. d. Elſter gehörigen Ge
wehrichten meiſtbietend unter den im Ter-
mine bekannt zu machenden Bedingungen
auf dem Gute verpachtet werden. Die
Hälfte der Pacht muß beim Zuſchlage ſo
fort entrichtet werden.

W. Sander.

Nicht zu überſehen!
Jch bin geſonnen, meine in der Grün-

ſtraße zu Düben gelegene Tabagie frei-
willig meiſtbietend zu verkaufen. Dieſelbe
beſteht aus einem zweiſtöckigen maſſiven
Wohnhauſe, angebautem Tanzſaale, einer
Kegelbahn, ſowie den nöthigen Vieh und
Holzſtätlen, nebſt einem am Wohnhauſe
befindlichen ſich gut rentirenden, ungefähr
11 Acker großen Garten.

Der Termin iſt auf
den 24. Juni d. J.

feſtgeſetzt und werden Kaufliebhaber dazu
eingeladen. Die Bedingungen werden im
Termine bekannt gemacht.

Barthel, Schenkwirth.

Kirſchen- Verpachtung.
Die diesjährige Süß- und Sauerkir

ſchenNutzung der Domaine Sittichen-
bach ſoll

den 12. Juni d. J. Nachmittags
2 Uhr

in daſiger Schenke unter den im Termin
bekannt zu machenden Bedingungen meiſt
bietend verpachtet werden.



Bekanntmachung.
Die zum Nachlaſſe des zu Roitzſch

verſtorbenen Amtmann Mann gehörigen
„Mobiliargegenſtände, insbeſondere in Klei
dungsſtücken, Wäſche, Betten, Schmuck
ſachen, einem Kutſchwagen, einem Stuhl-
wagen einer Droſchke, Schlitten, Ge-
ſchirr, und außerdem ungefähr in 150 Stück
Bauholzſtämmen beſtehend ſollen auf

den 1. Juli d. J. Vormittags 9 Uhr
auf dem Mannyſchen Rittergute zu
Roitzſch öffentlich an den Meiſtbietenden
gegen ſofortige Bezahlung verkauft werden.

Zörbig, den 28. Mai 1847.
Das Patrimonial Gericht Roitzſch,

Mannyſchen Antheils,
Dietze.

Die diesjährige Obſtnutzung in dem
hieſigen Pfarrwerder, an Aepfeln, Birnen
und Pflaumen, ſoll Sonntag den zwan
zigſten Juni a. er. Nachmittags vier Uhr
in meiner Wohnung verpachtet werden.
Die Auswahl unter den Licitanten behalte
ich mir vor.

Corbetha bei Schkopau,
den 3. Juni 1847.

Pfefferkorn, Pfarrer.
Verkauf.

Das den Gothſchſchen Erben gehörige
Wohnhaus zu Langenbogen ſoll auf

den 13. Juni 1847, Vorm. 11 Uhr,
im Gaſthofe daſelbſt öffentlich meiſtbietend
verkauft werden.
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dent ger Allgemeine Preußiſche
Alter-Verſorgungs- Geſellſchaft in Breslau.
Diejenigen Perſonen, welche ſich noch vor Ablauf des mit dem 30. Juni d. J.

zu Ende gehenden zweiten Verwaltungs- Jahres bei der Geſellſchaft zum Behuf einer
ſofort oder ſpäter zu beziehenden Penſion betheiligen wollen werden hierdurch auf
merkſam gemacht, ihre Beitrittsanmeldung baldigſt zu bewirken. Den noch nicht das
50ſte Lebensjahr zurückgelegt habenden Perſonen gewährt der Antheil an der mit je-
dem Jahre ſteigenden Dividende größere Vortheile, als die Betheiligung bei
irgend einer Sparkaſſe oder jede andere nutzbare Anlegung derſelben Kapitalien.
Aeltere Perſonen genießen für ihre bald zu machende Einlage den Vortheil, daß ihnen
für ihre Kapitalien je nach dem Lebensalter der Jntereſſenten 8, 10, 15, 20 24
und darüber als jährliche Penſion von der Geſellſchaft gewährt werden.

Es erfreut ſich übrigens die Geſellſchaft trotz der allgemeinen großen Geldnoth ei-
ner fortſchreitenden Entwicklung. Die Reſultate ihres bisherigen Wirkens werden in
dem im Monat Juli d. J. auszugebenden Rechenſchaftsbericht zur öffentlichen Kennt-
niß gebracht werden.

Breslau, im Mai 1847.
Das Direcetorium.

Dr. Lobethal. Klocke. Bülow.
Unter Bezug auf dieſe Anzeige ſind wir jederzeit bereit, Auskunft über den Stand

der Geſellſchaft zu geben und Anmeldungen entgegen zu nehmen.

Halle a./S., den 1. Juni 1847.
Der Haupt-Agent für den Regierungs Bezirk Merſeburg.

Schreiber, große Steinſtraße Nr. 174.
J. L. Tuve, Kaufmann in Eilenburg.
Guſtav Baldamus jun., Kaufmann in Hettſtedt.
Magiſtrats- Aſſeſſor Weber in Stolberg a./ H.
C. A. R. Ulrich, Kaufmann in Torgau.
Louis Bulius, Kaufmann in Wittenberg.
Eduard Frick, Kaufmann in Zeitz.

Meine Apotheke in Oſterfeld zwi-
ſchen Weißenfels, Naumburg und Zeitz ſehr
angenehm und geſchäftlich ſehr günſtig be-
legen beabſichtige ich aus freier Hand
in einem zum

5. Juli d. J.
in meiner Behauſung anberaumten Bie-
tungstermin zu verkaufen. Kaufluſtige
lade ich hierzu mit dem Bemerken ein, daß
ich zu jeder Auskunft bereit bin.

Oſter feld den 31. Mai 1847.
Wittwe Alberti.

Weiße Korbweiden von der Frühjahrs-
ſchäle verkauft zu billigem Preis

Halle, Weingärten. Elitzſch.
Geſuch. Ein junges gebildetes Mäd

chen von anſtändiger Familie und in allen
weiblichen Arbeiten erfahren wünſcht eine
Stelle als Kammer oder Stubenmädchen
bei einer nobeln Herrſchaft oder in einem
anſtändigen Gaſthauſe, auch als Laden
mädchen oder dergleichen Branche, ſei es auf
dem Lande oder in der Stadt. Dieſelbe
ſieht mehr auf eine ſolide Behandlung als
auf ein hohes Salair, und iſt bereit, zu
jeder beliebigen Zeit anzutreten. Geneigte
Offerten erbittet man franco unter der
Adreſſe C. H. K. poste restante Stadt
Heldrungen zu ſenden.

Obſtverpachtung.
Freitag den 11. Juni, Vormittag 8

Uhr, ſoll die zum Rittergut Storkwitz
bei Delitzſch gehörige Nutzung der ſüßen
und ſauren Kirſchen öffentlich an den Meiſt-
bietenden, jedoch mit Vorbehalt der Aus-
wahl unter den Licitanten, verpachtet werden.

Zugleich wird bemerkt, daß ein neues
Obſthaus mit Darre gebaut worden iſt.

Obſt- Verpachtung.
Donnerstag den 10. Juni, Nachmit-

tags 3 Uhr ſollen die hieſigen Süß und
Sauerkirſchen unter den im Termin bekannt
zu machenden Bedingungen meiſtbietend ver
pachtet werden ein Theil der Pacht muß
beim Zuſchlage entrichtet werden.

Granaubei Halle, den 3. Juni 1847.
Fr. Hart.

Auf der Ziegelei in Salzmünde ſind
zu den thönernen Oefen, welche daſelbſt
ſchon immer gefertigt worden, jetzt auch
die nöthigen Unteröfen, Kochöfen, ſowie
andere Eiſenwaaren billigſt zu haben.
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Mannſchießen
morgen, Sonntag den 6. Juni,
ganz ergebenſt einladet

der Gaſtwirth Oehmiſch
in Dieskau.

wozu

Berliner Stangen-Taback
in beſter Waare verkauft in Pfunden und
Rollen zu billigem Preiſe (die Wiederver-
käufer erhalten einen angemeſſenen Rabatt)

W. Fürſtenberg.

Eine Waſſermühle mit 2 forſchen Mahl-
gängen, ſchön gebaut, ſehr vortheilhaft an
der Geiſel gelegen, mit 20 Morgen Feld,
ſoll wegen hohen Alters der Beſitzer unter
annehmbaren Bedingungen mit 2000 Thlr.
Anzahlung verkauft werden. Alles Nähere
bei Supprian in Halle, Leipzigerſtraße
Nr. 283.

Jn allen Buchhandlungen iſt zu haben

Bierluſt,
Erfurt's Garten. mit ſeinen Freunden in der Kneipe. Eine

Morgen, Sonntag, Garten Concert von Auswahl der ſchönſten Bierlieder. 8. Geh.

der Familie Drechslerx. Preis 5 Sgr.
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Bekanntmachung.
Nachdem ich meinen bei Gorenzen

belegenen Steinbruch in Betrieb geſetzt
habe, empfehle ich zur geneigten Abnahme
folgende Produkte, als: Mühlenſteine,
Quader- und Werkſtücke, Thür-
und Fenſterſtöcke, Treppenſtufen,
Platten, Grenzſteine, Tröge u.
Hohlwaaren und alle in das
Baufach gehörige Steinarbeiten.

Für gute ſaubere Arbeit, ſowie ſchnelle
Ausführung der erhaltenen Aufträge, werde
ich beſtens ſorgen, auch kann ich da we
gen der günſtigen Lage des Geſteins die
Abfuhr nicht beſchwerlich iſt, die billigſten
Preiſe notiren. Beſtellungen beliebe man
entweder an mich ſelbſt oder an meinen
Werkführer Herrn Friedrich Groſche
in Watterode bei Mansfäeld abzugeben.

Gorenzen bei Mansfeld,
den 3. Juni 1847.

Der Oekonom A. Hiepe.

„Jch bin willens, mein nicht weit vom
Bade unter Nr. 51 hier belegenes Haus
aus freier Hand zu verkaufen es enthält
6 Stuben 6 Kammern Küche, Keller
und Bodenraum, mehrere Ställe und Roll-
ſchuppen und einen Obſt- und Gemüſegar-
ten von M. Daſſelbe eignet ſich gut
zum Sommer-Logis für Herrſchaften, denn
es gewährt eine ſchöne Ausſicht nach der
Papiermühle und den Morlſchen Bergen,
eine Stunde weit. Die Hälfte der Kauf-
gelder kann darauf ſtehen bleiben.

Spröer in Giebichenſtein.

Bekanntmachung.
Das zum Rittergute Oſtrau bei Zör-

big. gehörige diesjährige Obſt an Aepfeln,
Birnen Pflaumen, Süß- und Sauer-
Kirſchen, nebſt den Stachel und Johan-
nis-Beeren, ſoll Mittwoch

den 9. Juni d. J. Vormittags 9 Uhr
in der ehemaligen Landrichterwohnung zu
Oſtrau unter den im Termine bekannt zu
machenden Bedingungen meiſtbietend ver-
pachtet werden.

Oſtrau, den 30. Mai 1847.

Schützenfeſt.
Zu unſerm am 4. Juli und folgenden

Tagen ſtattfindenden Königsſchießen laden
wir mit dem Bemerken freundlichſt ein,
daß diesmal Sonntag den 11. Juli die Ein
führung des Königs erfolgt.

Alsleben a./S., den 2. Juni 1847.
Der Vorſtand

des Schützen-Vereins.

Eine neumilchende Kuh oder eine tra-
gende, von beiden die Auswahl, ſteht zu
verkaufen bei Winzer in Löbejün.
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COLONIA.Feuer-Verſicherungs- Geſellſchaft zu Köln.
Die unterzeichneten Haupt Agenten der Geſellſchaft beehren ſich, anzuzeigen daß

der Auszug des Protokolls der GeneralVerſammlung der Geſellſchaft vom 29. v. M.,
enthaltend u. A. die Ueberſicht der Reſultate des verfloſſenen Geſchäfts-Jahres, bei ihnen
zur Mittheilung bereit liegt. Hier beſchränken dieſelben ſich auf die Notiz, daß das
laufende Verſicherungs- Kapital um 16 Millionen Thaler, die Kapital- und Prä-
mien- Reſerven, zuſammen um 116,000 Thaler ſich vermehrt haben.

Formulare zu Verſicherungs-Anträgen und Auskunft über die Aufnahme-Bedingun-
gen werden jederzeit von nachfolgenden Herren Agenten mit Bereitwilligkeit ertheilt.

Namdohr, Schreiber,HauptAgent zu Naumburg a./S. Haupt-Agent zu Halle a./S.
Werner, Agent in Artern. Lagaude, Agent in Annaburg.
Zeutſchel, Agent in Camburg. Staufenau, Agent in Bitterfeld.
Bretſchneider, Agent in Cölleda. Schröter, Agent in Brehna.
Junge, Agent in Eckartsberga. Haacke, Agent in Delitzſch.
Kornmann, Agent in Eiſenberg. Lange, Agent in Dommiztzſch.
Heydenreich, Agentin Freyburg a. U. Wflaumer, Agent in Düben.
Greuner, Agent in Hohenmölſen. Tuve, Agent in Eilenburg.
Sachſe, Agent in Nebra. Conrad, Agent in Gräfenhainchen.
Friedrich, Agent in Querfurt. Starke, Agent in Herzberg.
Lohſe, Agent in Weißenfels. Mechsner, Agent in Jeſſen.
Tiſchmeyer, Agent in Zeitz. Kamprath, Agent in Lauchſtedt.

Wengler, Agent in Liebenwerda.
Hönack, Agent in Ortrand.
Lindau, Agent in Schaafſtedt.
Hering sen., Agent in Schkeuditz.
Kretſchmar, Agent in Schlieben.
Ulrich, Agent in Torgau.
Vogel, Agent in Wittenberg.
Zürkler, Agent in Zahna.
Reinhardt, Agent in Zörbig.

Anzeige für den Badeort Giebichenſtein.
Wir erlauben uns einem geehrten Publikum, ſo wie den reſp. Herrſchaften im

Bade Wittekind, ergebenſt anzuzeigen, daß wir von Sonntag den 6. Juni an wäh-
rend der Sommerzeit in Giebichenſtein, in der Nähe der Weintraube, ein Verkaufs
lokal errichtet haben, welches hauptſächlich dazu beſtimmt iſt, Eis zu verkaufen in dem
Umfange, daß daſſelbe nicht als Luxusſpeiſe zu betrachten iſt, ſondern ſich ein Jeder
dieſer ſich im Sommer ſo erfriſchenden Kühlung ohne Aufwand bedienen kann, indem wir
dann daſſelbe von 1 Sgr. bis das Maaß zu 25 Sgr. jeder gewünſchten Sorte verkaufen,
und zugleich Vorkehrungen getrofſen haben, auch die kleinſten Beſtellungen an jeden
gewünſchten Ort zu befördern. So jeden Sonntag von früh 5 Uhr mit allen und
kommenden Obſtkuchen aufwarten werden. Gebrüder Schmidt.

Kirſchen- Verpachtung.
Sonntag den 13. Juni ſollen im hieſi-

Unterrichts- Anzeige.
Zu der Annonce in Nr. 122 d. Cour.,

meinen Geſang- Unterricht betreffend, beehre gen Gaſthofe die diesjährigen Sauerkirſchen
ich mich noch nachträglich hinzuzufügen, daß von den zu hieſiger Gemeinde gehörigen
ich auch Unterricht im Clavierſpielen er- Anpflanzungen, circa 21 Schock Bäume
theile, und bitte nur gefällige Anmeldun betragend, meiſtbietend verpachtet werden.
gen der Schüler in den Vormittagsſtunden Salzfurth, den 29. Mai 1847.
zu machen. Aſchenbach, Nr. 408. Zander, Richter.

Den 12. Juni d. J. Vormittags 10 Freiimfelde.
Uhr ſollen die zum Rittergute Walbeck! Heute, ſowie jeden Sonnabend Garten
gehörigen Kirſchen unter den im Termine Concert von der Familie Orechsler.
bekannt zu machenden Bedingungen meiſt
bietend verpachtet werden. Friſcher Kalk Dienstag den 8. Juni in

Walbeck bei Hettſtedt, im Mai 1847. der Kirchner'ſchen Ziegelei am Klausthor.
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8000, 3500, 2000, 1500, 1000, 400
Thlr. ſind auszuleihen durch den Actuar
Dancker, Schmeerſtraße Nr. 480.

Morgen Tanzvergnügen in
Karlsfeld.

Es wird von jetzt an unausgeſetzt Diens
tag und Freitag Broihan verkauft bei

Rauchfuß sen.
Kümmelpflanzen ſind zu verkaufen bei

C. Ackermann in Dederſtedt.

Das Neueſte in Son-
nenſchirmen, Prome-
neurs und Marquiſen
empfiehlt in großer Auswahl

Sonntag den 6. d. M. ladet zur Geſell
ſchaft und Tanzvergnügen ergebenſt ein

Hennig in Giebichenſtein.

Heute Abend Verſammlung der Hal-
liſchen Liedertafel in Erfurt's Garten
und Probe zur Früh-Lieder-
tafel. Es wollen ſich möglichſt alle
Mitglieder einfinden.

Bad Wittekind.
Sonntag den 6. Juni Morgens Con

eert vom Muſikchor des Füſilier-Batail-
lons. Anfang früh 5 Uhr.

zu Fabrikpreiſen
C. E. Stracke.

Dietrich, Bandagiſt, Leipzigerſtraße,
empfiehlt Bandagen jeder Art.

Neue Madjes-Heringe,
der jetzige Transport etwas Ausgejzeichnetes,
empfiehlt billig die Heringshandlung von

Boltze.

Sonntag Concert in der Wein-
traube. Stadtmuſikchor.Jn meinem neugebauten Hauſe, Wein-

gärten Nr. 1880, iſt ein freundliches Logis
mit Zubehör zu vermiethen und zum 1.
Juli zu beziehen. Näheres Nr. 1869.

Eine Quantität Pferdedünger liegt auf
der Königl. Reitbahn zum Verkauf.

Mit Bedauern habe ich in Nr. 125 des Couriers einen ſchmähenden Artikel gegen
den Herrn Pfarrer und Schul Jnſpector Richter in Gröbzig geleſen. Da ich
Augenzeuge des beregten Vorgangs geweſen bin, ſo kann ich beſſer, als der leiden-
ſchaftliche, und wie es ſcheint, nach gewiſſen Tendenzen ſchreibende Jnſerent über den
Vorfall berichten, der folgender war:

Jch kam am 27. Mai a. c. Nachmittags gegen 4 Uhr in die bis dahin ge
ſchloſſene Kirche zu Gröbzig, um der Trauung der älteſten Tochter des Herrn Pf. R.
beizuwohnen. Es drängte ſich, wie es bei ſolchen Gelegenheiten in kleinen und großen
Städten Sitte iſt, eine Menge Menſchen ſchnell herein und nahmen meiſt im Schiffe
der Kirche Platz. Jch ſtand in der Nähe des Altars und beſprach mit dem mir be-
freundeten Ortspfarrer die zu wählenden Traulieder. Jetzt ließ ſich ein Gepolter auf
den Chören nahe an der Kanzel über dem Altare hören, und da wir glaubten, es
ſeien dies Knaben, ſo forderten wir ſie auf, herunter zu gehen und dieſen Ort über-
haupt gar nicht zu beſetzen. Gewiß werden die verſtändigen Gröbziger dies nur loben.
Es fand ſich jedoch, daß eine Menge neugieriger Frauenzimmer auf jenem Chore wa-
ren, die ſich der an die vermeintlichen Knaben ergangenen Weiſung nicht annehmen
mochten. Deshalb ging der Kirchendiener hinauf, um die Neugierigen, welche ver
muthlich keine andere Abſicht hatten, als von da aus die Brautleute recht nahe und
bequem en face zu nehmen, von da mit einigen ganz der Sache angemeſſenen Worten
zu entfernen. Es fand ſich nun, daß wir es mit Frauen zu thun hatten, unter de
nen einige Kinder auf den Armen trugen. Jeder Freund der Ruhe und des Anſtandes
weiß, wie ſtörend bei ſolchen Gelegenheiten das Kindergeſchrei iſt. Eine anſtändig ge
kleidete Frau mit einem Kinde auf dem Arm legte Proteſt gegen die Weiſung ein.
Der Herr Pf. R. erſuchte ſie aber nur, das Kind wegzubringen. Sie aber verließ mit
trotziger Geberde das Gotteshaus, und ſo viel ich bemerkte, ſchloſſen ſich einige ganz
nahe an der Kirchthür ſtehende Perſonen ihr an. Ein Erwachſener wurde nicht weg
gewieſen, ſondern nur einige Polterer an paſſendere Oerter gewieſen, da ſie faſt über
dem Kopfe des fungirenden Pfarrers ſtanden. Auch blieben alle Anweſende, mit Aus-
nahme jener bezeichneten gegenwärtig bis zum Ende der Feierlichkeit, obwohl ich ge
ſtehe, daß die Haltung Einiger, von Anfang bis zu Ende, ihren Weggang wünſchens-
werther, als ihr Bleiben erſcheinen ließ

Jch wundere mich deshalb, wie ein ſolcher Vorgang Veranlaſſung zu einer ſolchen
entſtellten Darlegung in einem öffentlichen Blatte geben konnte. Jch vermuthe, daß
der Jnſerent nicht Augenzeuge war und nach entſtellten Relationen berichtete, oder ſei-
nen Grund hatte, dieſe Gelegenheit zu einer mißgünſtigen Auslaſſung über den Pf. R.
zu benutzen. Möchte doch die chriſtliche Liebe da genannt werden, wo ſie hingehört.
Es iſt ja doch gewiß gegen die Liebe, Unordnungen an heiliger Stätte zu dulden, und
noch mehr, in deren Bekämpfung und Beſeitigung einen Mangel an chriſtlicher Liebe

zu erblicken. Sapienti sat! W. E. Kluge,Radegaſt, den 2. Juni 1847. Pfarrer.
Gebauerſche Buchdruckerei.

Funkens Garten.
Montag den 7. Juni Concert.

Stadtmuſikchor.

Funkens Garten.
Sonntag den 6. Juni großes Militair-

Coneert.

Bad Wirttekind.
Montag den 7. d. M. großes Concert,

gegeben von den Trompetern des Hochlöbl.
12. Huſaren Regiments aus Merſeburg,
wozu ich ergebenſt einlade.

G. Lüttich.
Anfang 4 Uhr.

Erfurter Hagel-Verſicherungs-
Geſellſchaft.

Zur Annahme von Verſicherungs- An
trägen ſind wir jederzeit bereit. Die Po
licen werden ſogleich ausgefertigt.

W. Kerſten Co.
Die der Commune Spickendorf ge

hörigen diesjährigen Süß- und Sauerkir-
ſchen ſollen Mittwoch den 9. Juni
d. J. Nachmittags 1 Uhr im da
ſigen Gaſthofe meiſtbietend verpachtet wer
den. Brauer, Ortsſchulze.

Weintraube und Wittekind.
Von Sonntag den 6. d. M. Nachmit-

tags von 2 Uhr an werden die Omnibus-
Fahrten allſtündlich aus der Promenade bis
zur Weintraube nach Wittekind beginnen.
Perſonengeld 21 Sgr. G. Heine.

Saure Gurken,
ſchöne große feſte Frucht, billig bei

W. Fürſtenberg.

Tivoli.
Sonntag: Das Sonntagsräuſch-

chen und Feſt der Handwerker.

FamilienNachrichten.
Entbindungs- Anzeige.

Die heute glücklich erfolgte Entbindung
ſeiner lieben Frau, Thereſe geb. Hor
nickel, von einem geſunden Knaben beehrt
ſich ergebenſt anzuzeigen

Wallhauſen, den 1. Juni 1817.
Oscar Lieberkühn.

h
h


	Der Courier
	Jahr
	Monat
	Tag
	No 128.
	[Seite 1]
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Beilage zu Nr. 128
	[Seite 9]
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16







